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Veit Straßner

Argentinien: Nunca Más – Der lange Weg zu
Wahrheit, Gerechtigkeit und Erinnerung

1 Diktaturerfahrung

Man kann Argentinien mit gutem Recht als krisen- und diktaturerfahren bezeichnen.
Von den 35 Präsidenten, die das Land im 20. Jahrhundert regierten, kamen lediglich
zehn durch freie Wahlen ins Amt. Die Machtübergabe von einer gewählten Regierung
an die nächste gewählte Regierung stellte eher die Ausnahme als die Regel dar. Von
1930 bis zum Ende der letzten Militärdiktatur im Jahre 1983 waren 16 der insgesamt 24
Präsidenten Generäle.

Argentinien blickt somit zurück auf eine Tradition von Staatsstreichen und de fac-
to-Regimen. Politische Gewalt prägte (und prägt in Teilen noch immer) die politische
Kultur des Landes. Über viele Jahrzehnte hinweg waren auch die von Klientelismus
geprägten politischen Parteien wenig erfolgreich, wenn es darum ging, politische Kon-
flikte zu kanalisieren und auf parlamentarischem Wege zu klären.

1.1 Relevanter Zeitabschnitt

Die jüngste Militärdiktatur Argentiniens begann mit dem Staatsstreich der Streitkräfte
am 24. März 1976 und endete mit der politischen und wirtschaftlichen Krise, die sich
infolge der Niederlage gegen das Vereinigte Königreich im kriegerischen Konflikt um
die Falkland-/Malvinas-Inseln zuspitzte. Im Oktober 1983 fanden demokratische Wah-
len statt, am 10. Dezember 1983 wurde schließlich die Regierungsverantwortung in die
Hände des Zivilisten Raúl Alfonsín übergeben, der die Wahlen für sich entschieden
hatte.

1.2 Politischer Hintergrund

Um die Militärdiktatur (1976–1983), die Konfliktstruktur und die Repressionsmuster zu
verstehen, ist es erforderlich, einen Blick auf die Vorgeschichte zu werfen1: Mit Juan
Domingo Perón (1895–1974) übernahm 1943 eine der schillerndsten und charisma-
tischsten Persönlichkeiten das Präsidentenamt. Dem Caudillo gelang es zunächst mit
seiner antikommunistischen und sozial-paternalistischen Haltung, die Unterstützung

Open Access. © 2023 Veit Straßner, publiziert von De Gruyter. Dieses Werk ist lizenziert unter der
Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz.
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1 Sandra Carreras und Barbara Potthast, Eine kleine Geschichte Argentiniens. 2. Auflage, Frankfurt am
Main 2013, S. 179–218.



der wesentlichen gesellschaftlichen Kräfte zu erlangen: der Streitkräfte, der katholi-
schen Kirche und der Arbeiterschaft. Als Mitte der 1950er-Jahre die Spannungen mit
der Kirche und den Streitkräften zunahmen, musste Perón – nach dem Krebstod
(1952) seiner ebenfalls charismatischen und bei der Bevölkerung beliebten Ehefrau
Eva („Evita“) – nach einem Militärputsch 1955 ins spanische Exil fliehen. Seine Anhän-
ger wurden von der Militärregierung brutal verfolgt, die Peronistische Partei wurde
verboten. Perón selbst versuchte, die Bewegung von Spanien aus weiter zu steuern.

Im Jahr 1968 entstand die linksperonistische Stadtguerilla der Montoneros, die
seit 1969 durch Terroraktionen, Entführungen und spektakuläre politische Aktionen
die Rückkehr Peróns erzwingen wollten. Es gelang den Montoneros – nicht zuletzt
durch breiten Rückhalt in der Bevölkerung –, umfassende klandestine Strukturen zu
schaffen und die Regierung herauszufordern.

Im Kontext dieser politischen Gewalt entstanden landesweit weitere Guerilla-
Gruppen wie etwa die 1970 gegründete trotzkistische Ejercito Revolucionario del Pue-
blo (ERP, Revolutionäre Volksarmee) im bergigen Nordwesten des Landes. Während
die ERP durch die Streitkräfte niedergeschlagen wurde, stellten die Montoneros ihre
terroristischen Aktivitäten erst ein, als 1973 Wahlen stattfanden, zu denen auch die
Peronistische Partei zugelassen wurde. Juan Perón konnte nach Argentinien zurück-
kehren und übernahm nach einigen politischen Winkelzügen die Regierung.

Mittlerweile aber hatte sich Perón politisch-weltanschaulich von einem erhebli-
chen Teil seiner links-peronistischen Gefolgschaft (und hier besonders von denMonto-
neros) entfernt. Enttäuscht nahm der linke Flügel der Montoneros den bewaffneten
Kampf wieder auf. Die Situation spitzte sich weiter zu, als Juan Perón im Juli 1974
starb und seine glücklose dritte Ehefrau Isabell, die bislang Vizepräsidentin war, die
Regierungsgeschäfte übernahm. Die politische Gewalt nahm weiter zu. Die teilweise
aus regierungsnahen Kreisen unterstützte Alianza Anticomunista Argentina (AAA
bzw. Triple A), eine rechtsextrem-parastaatliche Terrortruppe, tötete rund 200 Monto-
neros. Linke wurden verfolgt, Studierende zwangsexmatrikuliert, das Militär nahm
Einfluss auf die Universitäten des Landes.

Insgesamt waren die Jahre vor der Diktatur von massiver politischer Gewalt ge-
prägt, die von unterschiedlichen Seiten ausging. Die Präsidentin verhängte im Novem-
ber 1974 den Ausnahmezustand (der bis 1983 andauern sollte) und rekurrierte immer
mehr auf das Militär, um die politische Gewalt zu kontrollieren. Es war offensichtlich,
dass sie politisch nicht in der Lage war, das Land in dieser Situation zu führen. Erste
Rücktrittsforderungen wurden laut. In seiner Weihnachtsbotschaft im Jahr 1975 setzte
General Jorge Videla, der Oberkommandierende des Heeres, der Präsidentin eine
Dreimonatsfrist.2 Der Putsch am 24. März, also exakt drei Monate nach Weihnachten,
kam somit nicht unerwartet.
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2 Gerardo L. Munck, Authoritarianism and Democratization: Soldiers and Workers in Argentina, 1976–
1983. University Park, Pennsylvania 1998, S. 50.



1.3 Ideologische Begründung

Die Streitkräfte bezeichneten ihr Programm als Proceso de Reorganización Nacional,
also als Prozess zur Wiederherstellung der Nation. Sie wollten – so hielten sie es in
der Acta de Objectivos fest – die Nation moralisch aufrichten, die nationale Sicherheit
wiederherstellen und die Wirtschaft reformieren. So sollten die Voraussetzungen für
die Rückkehr zu einer „authentischen repräsentativen Demokratie“ geschaffen wer-
den.3

Ihr Handeln rechtfertigten die Streitkräfte damit, dass sich das Land in einer Bür-
gerkriegssituation befände. Die Gefahr für die Nation ging der Logik des Kalten Krie-
ges folgend von der vermeintlichen oder tatsächlichen „kommunistischen Bedrohung“
aus. Die Streitkräfte stützten sich in ihrem Rechtfertigungsdiskurs auf die in Latein-
amerika weitverbreitete „Doktrin der Nationalen Sicherheit“. Diese sah die innere
und äußere Sicherheit der Nation als oberstes Ziel allen staatlichen Handelns. Die Mi-
litärs gingen von einem inneren Kriegszustand aus. In ihrer Vorstellung konnte jeder
Bürger eine potentielle Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellten. Es war so-
mit Aufgabe des Staates, durch (Präventiv-)Maßnahmen drohende Aufstände oder Re-
volutionen niederzuschlagen. Die ursprünglich zwischenstaatliche Kriegslogik wurde
so auf die Innenpolitik übertragen. Zur Subversionsbekämpfung wurde den mit die-
sen Aufgaben betrauten Einheiten weitgehend freie Hand gelassen. Somit konnten
massive Beschränkungen der Bürgerrechte (Zensur, Beschneidung der Versammlungs-
und Meinungsfreiheit etc.) gerechtfertigt werden. Ebenso wurden Grund- und Men-
schenrechte sowie das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit dem obersten Ziel der „Nationa-
len Sicherheit“ untergeordnet.4

1.4 Strukturen, Ausmaß und Formen der Verfolgung

Die Oberkommandierenden der Teilstreitkräfte bildeten gemeinsam die Junta Militar.
Sie stellten das sichtbare Zentrum der politischen Macht dar. Schlüsselpositionen wur-
den mit Militärangehörigen, zunehmend aber auch mit sympathisierenden Zivilisten
besetzt, sodass man in Argentinien auch oft von der dictadura cívico-militar spricht.

Auf der operativen Ebene war die Verfolgung dezentral organisiert. Das Flächen-
land Argentinien war in fünf Zonen, weitere Subzonen und áreas unterteilt, die je-
weils dem Kommando einzelner Teilstreitkräfte bzw. Truppenteile unterstellt waren.5
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3 David Pion-Berlin, „The Fall of Military Rule in Argentina: 1976–1983“, Journal of Interamerican Stu-
dies and World Affairs 27/2 (1985). S. 55–76, hier S. 57.
4 José Comblin, The Church and the National Security State. Maryknoll 1979.
5 Unter https://www.mpf.gob.ar/plan-condor/estructura-represiva-argentina/ (letzter Zugriff:
16.10.2022) findet sich eine Übersicht über territoriale Zuständigkeiten. Diese Unterteilung ging bereits
auf politische Entscheidungen aus dem Jahr 1975 zurück, als die Zuständigkeiten der Streitkräfte für

https://www.mpf.gob.ar/plan-condor/estructura-represiva-argentina/


Die Repression ging im Wesentlichen auf die Streitkräfte, die Militärpolizei und -ge-
heimdienste zurück. Die zivilen Ordnungs- und Sicherheitskräfte waren nur teilweise
eingebunden. Häufig wurden die lokalen Polizeikräfte im Vorfeld von Militäroperatio-
nen angewiesen, sich aus bestimmten Gebieten und Stadtteilen zurückzuziehen.

Die konkrete Repression erfolgte jedoch nur selten durch Uniformierte. Vielmehr
wurden die Operationen von Einsatzkommandos in Zivilkleidung und mit zivilen
Fahrzeugen ohne Kennzeichen durchgeführt.6 Die Behörden versuchten erst gar nicht,
ihren Praktiken durch Kriegsgerichte o. ä. einen legalen Anschein zu verleihen. Viel-
mehr leugneten die Streitkräfte jede Verbindung mit den Verhaftungen etc.

Über das ganze Land verteilt gab es 762 geheime Haft- und Folterzentren, in de-
nen die Gefangenen festgehalten und in der Regel unter Anwendung physischer und
psychischer Gewalt verhört wurden.7 Viele dieser Verschleppten „verschwanden“ an-
schließend; offizielle Hinrichtungen auf der Grundlage von (Kriegsgerichts-)Urteilen
gab es nicht. Viele Leichen oder auch sedierte Häftlinge wurden über dem Meer oder
dem Río de la Plata abgeworfen, unzählige Leichen in Massengräbern verscharrt oder
verbrannt. Daneben standen außergerichtliche Exekutionen, willkürliche Verhaftun-
gen und Folter auf der Tagesordnung. Es wurden schätzungsweise 30.000 Menschen
aus politischen Gründen inhaftiert. Bei rund 7.000 Personen dauerte die Haft länger
als einen Monat. Viele Personen wurden unter Hausarrest gestellt oder nach einer
Verhaftung unter strengen Meldeauflagen entlassen (libertad vigilada). Rund eine hal-
be Million Argentinier musste als direkte oder indirekte Folge der Repression ins Exil
fliehen.8

Die Militärs hatten das Land innerhalb kurzer Zeit unter ihre Kontrolle gebracht
und die Medien strenger Zensur unterworfen. Politisch unliebsame Personen und
Gruppierungen wurden geheimdienstlich überwacht9, das zivilgesellschaftliche Leben
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den Antisubversionskampf festgelegt wurden. Vgl. Directiva del Comandante General del Ejército, No

404/75; ediert in: Documentos del Estado terrorista, comp. Rosa Elsa Portugheis (Buenos Aires: Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Secretaría de Derechos Humanos, 2012), S. 15–107.
6 CONADEP – Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Nunca Más. Informe de la Comi-
sión Nacional sobre la Desaparición de Personas, 3a ed. (Buenos Aires: Editorial de la Universidad de
Buenos Aires, 1984), S. 17–22.
7 Eine Auflistung der geheimen Haft- und Folterzentren findet sich unter https://www.argentina.gob.
ar/sites/default/files/6._anexo_v_listado_de_ccd-investigacion_ruvte-ilid.pdf (letzte Zugriff: 16.10.2022);
der Bericht der CONADEP ging noch von rund 340 dieser Zentren aus (CONADEP, Nunca Más, S. 54–78).
8 Peter John King, „Comparative Analysis of Human Rights Violations under Military Rule in Argen-
tina, Brazil, Chile, and Uruguay“, Statistical Abstract of Latin America 27 (1989), S. 1043–1065, hier
S. 1062; exakte Daten über das Ausmaß von politischer Haft und Exil liegen nicht vor (vgl. Silvina I.
Jensen und Maria L. Montero, „Prisión política y destierro en la Argentina dictatorial: Materiales y
preguntas para la construcción de nuevos objetos de estudio“, Izquierdas 26 (2016), S. 99–122.)
9 Veit Straßner, „‚Falsos cristianos‘ – Die progressive Kirche Lateinamerikas in der Sichtweise ihrer
politischen Gegner, in Margit Eckholt (Hrsg.), Religion als Ressource befreiender Entwicklung: 50 Jahre
nach der 2. Konferenz des lateinamerikanischen Episkopats in Medellín: Kontinuitäten und Brüche, Ost-
fildern 2019, S. 99–120, hier S. 113–118.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/6._anexo_v_listado_de_ccd-investigacion_ruvte-ilid.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/6._anexo_v_listado_de_ccd-investigacion_ruvte-ilid.pdf


weitgehend beschnitten. Es war das Anliegen der Militärregierung, der „Subversion“
den möglichen Nährboden zu entziehen. Flankiert wurden diese Maßnahmen durch
harte neoliberale Wirtschaftsreformen, die auch deshalb möglich wurden, weil nicht
mehr mit dem Widerstand der Arbeiterschaft und der Gewerkschaften zu rechnen
war.

Zur Charakterisierung der argentinischen Militärdiktatur hat sich schon früh der
Begriff „Staatsterrorismus“ etabliert. Bereits der Abschlussbericht der 1983 direkt
nach dem Ende der Diktatur eingesetzten Wahrheitskommission CONADEP spricht an
mehreren Stellen vom terrorismo de estado.10 Auch heute wird dieser Begriff von offi-
zieller Seite verwendet, um die Jahre 1976 bis 1983 zu charakterisieren. Für den aus
Argentinien stammenden Politikwissenschaftler und Rechtsphilosophen Ernesto Gar-
zón Valdés kennzeichnen folgende Aspekte den „Staatsterrorismus“: (i) die Annahme,
dass es einen „vertikalen Krieg“ gäbe, bei dem ein (oftmals über Ländergrenzen hin-
weg agierender) Feind alle Ebenen der Gesellschaft infiltriert habe und versuche, die
bestehende (Werte-) Ordnung zu zerstören; (ii) die Aufhebung rechtsstaatlicher Nor-
men; (iii) die heimliche Anwendung von Maßnahmen wie Folter und Mord durch
staatliche Organe; und (iv) die diffuse Anwendung von gewaltsamen Mitteln zum Ent-
zug von Freiheit, Eigentum oder Leben. Hierbei bleibt es für die Betroffenen und die
Gesellschaft oft unklar, wer der Urheber dieser Gewaltmaßnahmen ist. Durch Gewalt
gegen Unschuldige wird versucht, die Wirkung dieses „Terrors“ zu verstärken.11 All
diese Aspekte treffen auf den Staatsterrorismus der argentinischen Militärdiktatur zu.

1.5 Opfergruppen

Die dominante Opfergruppe der argentinischen Militärdiktatur waren zweifellos die
Detenidos Desaparecidos – sowohl hinsichtlich der Repressionsmuster, als auch in der
öffentlichen Wahrnehmung und bei der Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzun-
gen. Es handelt sich hierbei um Personen, die verhaftet bzw. verschleppt wurden und
deren Spuren sich anschließend verloren. Die Verhaftungen wurden von offizieller
Seite bestritten und die Häftlinge häufig in andere Haftzentren verlegt, sodass es für
die Angehörigen nahezu unmöglich war, deren Verbleib zu rekonstruieren.

Die Menschenrechtsbewegung sprach (und spricht noch immer) von 30.000 Ver-
schwundenen. „Los 30.000“ ist in Argentinien zu einem feststehenden Begriff gewor-
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10 Die CONADEP wurde umgehend nach der Rückkehr zur Demokratie von Präsident Raúl Alfonsín
eingesetzt. Ihr Auftrag war, das Schicksal der Verschwundenen aufzuklären. Mit ihrem Abschlussbe-
richt legte die Kommission den Grundstein für alle weiteren Aufarbeitungsschritte. Auch wenn sie in
der überwiegenden Mehrheit der Fälle keine Klarheit über den Verbleib der Verschwundenen schaf-
fen konnte, so legte sie doch die Systematik der Verfolgung offen. Ausführliche Informationen finden
sich in Abschnitt 2.10.1.
11 Ernesto Garzón Valdés, „El Terrorismo de Estado (El problema de su legitimación e ilegitimidad),“
Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) 65 (1989), S. 35–55, hier S. 38 f.



den, auch wenn diese Zahl nicht sicher belegt werden kann. Die von der ersten demo-
kratischen Regierung nach dem Ende der Diktatur eingesetzte Wahrheitskommission
CONADEP dokumentierte 8.961 Fälle von Verschwundenen. Raúl Alfonsín, der erste
Staatspräsident nach der Diktatur, räumte jedoch selbst ein, dass es sich bei den Er-
gebnissen zwangsläufig um eine „offene Liste“ handle.12

Arbeiter und Angestellte machen 48,1% der Verschwundenen aus, 10,7% waren
Akademiker, 21% Studenten. 81,39% waren zwischen 16 und 35 Jahre alt. Der Bericht
der CONADEP macht keine Angaben zu möglichen politischen Bindungen der Ver-
schwundenen. Viele von ihnen gehörten jedoch den Montoneros oder linksperonisti-
schen Strömungen an oder waren in marxistischen Gruppierungen aktiv. Aber auch
andere progressive Kräfte sowie etwa sozial engagierte kirchliche Gruppierungen und
Personen gerieten in den Fokus der Repression.

Da sich unter den politischen Aktivisten der 1970er-Jahre auch viele Frauen befan-
den, war der Frauenanteil unter den Verschwundenen mit 30% besonders hoch.
Rund 10% dieser Frauen waren zum Zeitpunkt ihrer Entführung schwanger.13 Teilwei-
se wurden schwangere Gefangene bis zur Geburt des Kindes am Leben gelassen: Die
Kinder wurden anschließend von Militärangehörigen oder Bekannten der Folterer ad-
optiert oder unter falscher Identität als eigene Kinder eingetragen. Ähnlich erging es
Kleinkindern, die zusammen mit ihren Eltern verschleppt worden waren. Die CONA-
DEP registrierte 172 solcher Fälle; die Abuelas de Plaza de Mayo, der Zusammenschluss
der Großmütter, die nach ihren verschleppten Enkeln suchen, gehen von bis zu 500
solcher illegalen Adoptionen aus.14 Die Suche der Abuelas dauert bis heute an. Im Jahr
2019 konnten die Identität und der Verbleib des nieto 130, des 130. Enkels, geklärt wer-
den.

Wenngleich es in Argentinien eine große Bandbreite an Menschenrechtsverlet-
zungen gab, spielten die anderen Opfergruppen in der öffentlichen Auseinanderset-
zung eine untergeordnete Rolle. Die Gründe hierfür sind unterschiedlich: In Anbe-
tracht des Schicksals der Verschwundenen erschien es vielen Überlebenden als
unangemessen, ihren eigenen Opferstatus und ihre eigenen Rechte einzufordern. Zu-
gleich waren für viele die Repressionserfahrungen schambehaftet. Auch von Seiten
der Gesellschaft wurde ihnen oftmals nicht das gleiche Maß an Verständnis und Mit-
gefühl entgegengebracht.15
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12 CONADEP, Nunca Más, S. 293.
13 Ebd., S. 294 ff.
14 Ebd., S. 299 ff.; Ruth Fuchs, Staatliche Aufarbeitung von Diktatur und Menschenrechtsverbrechen in
Argentinien: Die Vergangenheitspolitik der Regierungen Alfonsín (1983–1989) und Menem (1989–1999)
im Vergleich. Hamburg 2003, S. 115.
15 Veit Straßner, „From Victimhood to Political Protagonism: Victim Groups and Associations in the
Process of Dealing with a Violent Past“, in Thorsten Bonacker und Christoph Safferling (Hrsg.), Victims
of International Crimes: An Interdisciplinary Discourse, Den Haag 2013, S. 331–344, hier S. 335 f.



1.6 Verantwortliche

Der argentinische Staatsterrorismus war durch ein hohes Maß an Verschleierung ge-
kennzeichnet. Das Land selbst war in Zonen unterteilt, die unter der Aufsicht der un-
terschiedlichen Waffengattungen standen. Beteiligt waren neben den Verantwortli-
chen auf politischer Ebene auch Tausende von Offizieren und niederen Rängen aller
Gliederungen der Streit- und Sicherheitskräfte. Darüber hinaus waren polizeiliche
Einheiten, unterschiedliche (Polizei- und Militär-)Geheimdienste und andere staatliche
Organe in den Repressionsapparat eingebunden.16

Die politische Verantwortung lag bei den Mitgliedern der Regierungsjunta und je-
nen Generälen und Offizieren, die in verantwortlichen Positionen die einzelnen Zonen
und Subzonen leiteten. Die operative Verantwortung ist aufgrund der dezentral-subsi-
diären Strukturen der Repression sehr viel diffuser und schwerer zu greifen.

Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang Statistiken der Menschenrechtsor-
ganisation Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) von Ende 2017 zur strafrechtli-
chen Aufarbeitung der Verbrechen gegen die Menschlichkeit.17 Von den bis 2017 insge-
samt 3.123 angeklagten Personen waren die meisten (85%) aktive oder ehemalige
Mitglieder der Streitkräfte. 11 % Prozent der Beschuldigten in den Menschenrechtspro-
zessen waren Zivilisten. Davon machten Mitglieder der Justiz (21%) und zivile Mitar-
beiter der Geheimdienste (22%) die größte Gruppe aus. Weitere 10% der zivilen Be-
schuldigten waren Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen; 12% der Anklagen
bezogen sich auf Personen, die Kinder von Verschwundenen als ihre eigenen Kinder
ausgegeben hatten.

Die Verfahren gegen Zivilisten spiegeln eine generelle Tendenz bei der Frage
nach den Verantwortlichkeiten im argentinischen Staatsterrorismus wider: Nach dem
Ende der Diktatur konzentrierte sich die Schuldfrage zunächst auf die Streitkräfte. Mit
den Jahren wurde dann auch die Frage gestellt, welche gesellschaftlichen und politi-
schen Konstellationen den Staatsstreich begünstigten. So wurde der Blick auch auf an-
dere Akteure gerichtet, die Verantwortung für die Verbrechen der Diktatur trugen. In
diesem Zusammenhang werden seither auch die Verantwortlichkeiten der Kirche, der
Unternehmerschaft und weiterer ziviler Akteure thematisiert.
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16 Maria Soledad Catoggio, „La última dictadura militar argentina (1976–1983): la ingeniería del ter-
rorismo de Estado“, in Online Encyclopedia of Mass Violence (2010), verfügbar unter: http://www.mass-
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dad/.
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1.7 Orte der Verfolgung

Die Repression war in Argentinien dezentral organisiert. Das Land war unter den
Streitkräften in unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche unterteilt und in Subzonen
und áreas untergliedert. Durch diese subsidiäre Repressionsstruktur konnten die
Streitkräfte das Land effektiv kontrollieren. Schwerpunkte der Repression bildeten
freilich die Großstädte und Universitätsstandorte. Besonders im Großraum Buenos Ai-
res ereignete sich ein erheblicher Teil der Menschenrechtsverletzungen. Aber auch
andere Städte wie etwa Córdoba waren in besonderer Weise von der Repression be-
troffen. Wegen der verstärkten Guerilla-Aktivitäten in den 1970er-Jahren waren aber
auch ländliche Regionen wie der Nordwesten Argentiniens und vor allem die Provinz
Tucumán Schauplatz zahlreicher Verbrechen.

Die Repression erstreckte sich auf das gesamte Staatsgebiet. Über das Land ver-
teilt – selbst im abgelegenen Feuerland – gab es 762 Centros Clandestinos de Detención
(CCD, geheime Haftzentren), von denen die meisten auf dem Gelände von Einrichtun-
gen der Provinzpolizei, des Heeres oder der Bundespolizei lagen.18 Unter diesen Zen-
tren gelten einige als besonders emblematisch, weil dort außerordentlich viele Men-
schen inhaftiert, gefoltert und getötet wurden. Zu den bedeutendsten CCDs gehören
die Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) und El Vesubio in Buenos Aires sowie La
Perla in Córdoba.

1.8 Form der Überwindung des Verfolgungsregimes

Im März 1981 stand ein turnusgemäßer Wechsel an der Spitze der Militärjunta an: Ge-
neral Videla (Heer) übergab das Präsidentenamt an General Roberto Viola (ebenfalls
Heer). Es zeichnete sich eine leichte politische Entspannung ab: Die informelle Arbeit
der Parteien wurde toleriert, es gab erste Dialogbemühungen mit der sich reorganisie-
renden Opposition. Wahlen wurden für das Jahr 1984 in Aussicht gestellt. Die Opposi-
tion nutzte die sich ihr bietenden Handlungsspielräume. Mitte des Jahres 1981 gründe-
te sich die Multipartidaria Nacional, ein oppositionelles (Parteien-)Bündnis, das die
Rückkehr zur Demokratie forderte.

Es kam in der Folge zu Richtungskonflikten innerhalb der Junta, die dazu führten,
dass der dialogoffene General Viola im Dezember 1981 durch General Leopoldo Galtie-
ri, einen Hardliner, ersetzt wurde. Die Bemühungen, die Entwicklungen rückgängig
zu machen, blieben jedoch erfolglos. Die Proteste ließen sich nicht mehr unterbinden,
Streiks lähmten das Land. Um von der innenpolitischen Krise abzulenken und nach
innen und außen Handlungsfähigkeit zu zeigen, beschloss die Militärführung, die
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Falkland-/Malvinas-Inseln „zurückzuerobern“, die seit 1833 von Großbritannien
besetzt und von Argentinien beansprucht werden. Die Strategie zeigte kurzfristige Er-
folge: Angesichts des Konfliktes mit dem äußeren Feind Großbritannien traten die in-
neren Konflikte in den Hintergrund. Patriotische Gefühle überdeckten die innenpoliti-
sche Krise.

Jedoch hatte das Regime nicht mit der entschlossenen Reaktion der Thatcher-Re-
gierung gerechnet, die umgehend ihre Flotte in den Südpazifik schickte. Von der Ge-
genwehr Großbritanniens überrascht, zeigte sich schnell, dass die argentinische Mili-
täroperation nicht gründlich geplant war und dass weder die Führung noch die
Soldaten selbst auf tatsächliche Kampfhandlungen vorbereitet waren.

Der Krieg war nach 72 Tagen beendet. Er kostete fast 2.000 Menschenleben und
rund zwei Mrd. US-Dollar. Es war für die Streitkräfte mehr als nur eine militärische
Niederlage. Sie hatten in ihrem ureigensten Kompetenzbereich, der Kriegsführung
und Landesverteidigung, versagt. Die Planungsfehler und die offensichtliche Korrup-
tion beförderten die politische und moralische Delegitimation der Militärregierung.
Die wenig ruhmreiche Kapitulation der Truppen passte nicht in das Bild der heroi-
schen Vaterlandsverteidiger, als die sich die Streitkräfte gerne darstellten.

General Galtieri trat zurück; die Luftwaffe und die Marine zogen ihre Vertreter
aus der Junta ab; die Präsidentschaft ging an den Heeresgeneral Reynaldo Bignone
über, den vierten Präsidenten innerhalb von 16 Monaten. Seine Versuche, den Transi-
tionsprozess zumindest im Sinne der Streitkräfte zu steuern, waren nicht erfolgreich.19

Einer dieser hilflosen Versuche war die Verabschiedung der Ley de Pacificación Nacio-
nal (Nationales Befriedungsgesetz, Ley Nr. 22.924) kurz vor den Wahlen.20 Mit diesem
Amnestiegesetz sollten die Militärangehörigen vor möglichen strafrechtlichen Konse-
quenzen geschützt werden.

Am 30. Oktober 1983 konnte der Menschenrechtsaktivist und Rechtsanwalt Raúl
Alfonsín die Wahlen mit einer knappen Mehrheit von 51,75% gegen den peronisti-
schen Kandidaten Italo Luder für sich entscheiden. Die Amtsübergabe fand am 10. De-
zember 1983 statt – dem internationalen Tag der Menschenrechte.
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2 Aufarbeitung

2.1 Politisch-institutionelle Änderungen

Mit der Übergabe der Regierungsmacht an Raúl Alfonsín begann der Prozess der de-
mokratischen Konsolidierung. Im Gegensatz zu anderen Regime-Übergängen konnten
die Militärs den argentinischen Transitionsprozess nur vergleichsweise wenig steuern.
Da sie die Macht aus der Position der Schwäche übergaben, konnten sie sich kaum
Enklaven sichern, in denen ihre Macht unangetastet blieb. So löste die Regierung um-
gehend alle Richter am Obersten Gerichtshof ab, die allesamt in der Zeit der Militär-
diktatur ernannt worden waren. Ebenso versetzte Alfonsín 50 Generäle in den Ruhe-
stand.21 Weitere Reformmaßnahmen innerhalb der Streitkräfte zielten darauf ab, die
zivile Suprematie über das Militär sicherzustellen; so sollte etwa die Rolle des (zivilen)
Verteidigungsministeriums gestärkt werden um den Einfluss der (militärischen) Ober-
kommandierenden einzuschränken. Ebenso wurde die Rolle der Streitkräfte bei der
Gefahrenabwehr beschnitten und der Verteidigungsetat empfindlich gekürzt.22

Von großer Bedeutung war die Reform des Código Militar, des Militärgesetzbu-
ches: Wenngleich Menschenrechtsprozesse gegen Militärangehörige zunächst vor der
Militärjustiz geführt werden sollten, kam der zivilen ordentlichen Gerichtsbarkeit die
Zuständigkeit im Berufungsfall sowie bei prozessrechtlichen Unregelmäßigkeiten zu.
Darüber hinaus wurde festgeschrieben, dass die Verhandlungen öffentlich geführt
werden (Ley Nr. 23.049, Art. 7). Die Streitkräfte mussten diese Maßnahmen zunächst
hinnehmen. Der angestaute Unmut brach sich jedoch in den kommenden Jahren in
etlichen Militäraufständen und in zunehmenden zivil-militärischen Spannungen
Bahn.

Darum spielte die Normalisierung der zivil-militärischen Beziehungen in der Poli-
tik Carlos Menems, des peronistischen Amtsnachfolgers Alfonsíns, eine wichtige Rolle.
Es hatte sich gezeigt, dass der Korpsgeist der Truppe immer dann besonders ausge-
prägt war, wenn die institutionellen Interessen der Streitkräfte gefährdet schienen.
Eine militärische Unterordnung unter das zivile Kommando war zu Beginn der Regie-
rung Menem noch nicht erreicht. Ebenso wenig schien das Verteidigungsministerium
die Rolle der Schnittstelle der zivil-militärischen Interaktion auszuüben. Vielmehr do-
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minierten klientelistische Strukturen innerhalb der Streitkräfte sowie enge persönli-
che Bindungen zu Mitgliedern der zivilen Elite.23

Im Laufe seiner Regierungszeit gelang es Menem aber dennoch, die Streitkräfte
zu reformieren und dabei sowohl das Budget als auch die Truppenstärke zu halbieren.
Er konnte sich hierbei auf die desolate Haushaltslage berufen und auf diese Weise mit
wirtschaftlichen Mitteln jene Militärreform erreichen, die Alfonsín durch politische
Maßnahmen nicht hatte durchsetzen können.24 Da argentinische Truppen im Rahmen
von UN-Einsätzen tätig wurden, nahm auch die Bedeutung des Außenministeriums
für die Streitkräfte zu.25

Es gelang Menem so, die Streitkräfte der zivilen Herrschaft unterzuordnen. Auf
Regelverstöße und Insubordination reagierte er mit konsequenter Härte. Zugleich
kam er den Streitkräften etwa durch seine umfangreichen Begnadigungen von Mili-
tärs entgegen, die wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilt worden waren.

Die militärische Führung verhielt sich nach dem Ende der Diktatur politisch weit-
gehend abstinent und zeigte keine tatsächlichen Ambitionen auf eine erneute Macht-
übernahme, so wie es in der Geschichte häufig der Fall gewesen war. Dennoch war es
ein Lernprozess, die Unterordnung unter die zivile Regierung zu akzeptieren und zu
erkennen, dass dem Militär keine politischen Entscheidungen zukommen, sondern es
vielmehr ein ausführendes Organ der Entscheidungen sein muss, die von der demo-
kratischen Regierung getroffen werden.26

Als eine deutliche Symbolhandlung kann eine Marginalie betrachtet werden, die
sich am 28. Jahrestag des Putsches ereignete: Über Jahre hinweg hatten Menschen-
rechtsorganisationen gefordert, aus dem Colegio Militar, der Offiziersschule des Hee-
res, die Bildnisse der Junta-Generäle Jorge Rafael Videla und Reynaldo Bignone aus
der Galerie der ehemaligen Direktoren der Einrichtung zu entfernen. Über Jahre war
kein politischer Wille erkennbar, dieser Forderung nachzukommen. Im März 2004
teilte Präsident Néstor Kirchner dem Verteidigungsministerium mit, dass er gedenke,
am Jahrestag des Putsches in einem offiziellen Akt diese Bildnisse entfernen zu lassen.
So nahm am 24. März General Bendini, der amtierende Oberkommandierende des
Heeres, im Beisein Kirchners und des gesamten Kabinetts in einem öffentlichen Akt
diese Bilder ab. Die Tatsache, dass einer der ranghöchsten Militärs auf Geheiß des Prä-
sidenten die Bilder der ehemaligen Militärmachthaber entfernte, wurde weithin als
ein Zeichen der Unterordnung der Streitkräfte unter die Zivilregierung gedeutet. Im
Vorfeld war es zu zahlreichen Spannungen und Kontroversen gekommen; fünf Gene-
räle hatten ihren Rücktritt erklärt.
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2.2 Strafverfolgung

Bei der strafrechtlichen Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen leistete Argen-
tinien – zumindest im lateinamerikanischen Kontext – Pionierarbeit, indem es die
Hauptverantwortlichen für den Staatsterrorismus in den sogenannten Junta-Prozes-
sen vor ordentliche Gerichte stellte und die Generäle zu hohen Haftstrafen verurteilte.
Möglich wurde dies durch das Zusammenwirken unterschiedlicher Faktoren: Als die
Militärs die Herrschaft im Zustand der Schwäche abgaben, hatten sie nicht nur poli-
tisch und wirtschaftlich versagt. Sie waren auch moralisch diskreditiert und hatten
sogar im militärischen Bereich nichts als Misserfolge zu verbuchen. Anders als in an-
deren Ländern wie etwa Chile oder Brasilien gab es keine nennenswerten Bevölke-
rungsgruppen, in denen die Streitkräfte Rückhalt gehabt hätten. Vielmehr bestand
(und besteht noch heute) ein weitreichender gesellschaftlicher Konsens in der Verur-
teilung der Diktatur. Auch innerhalb des (partei-)politischen Spektrums hatte das Mili-
tär keine einflussreichen Fürsprecher.

Das von ihm selbst erlassene Amnestiegesetz (Ley Nr. 22.924) hatte weder eine po-
litische noch eine moralische Legitimation und konnte deshalb problemlos aufgeho-
ben werden. Das Parlament erklärte dieses Gesetz für verfassungswidrig und somit
ungültig. Dieses Aufhebungsgesetz (Ley Nr. 23.040) war das erste Gesetz, das Präsident
Alfonsín unterzeichnete. Direkt im Anschluss ordnete er per Dekret an, das Verfahren
gegen die Mitglieder der ersten drei Militärjuntas zu eröffnen. Trotz dieses vielver-
sprechenden Auftakts zeigte sich, dass die Strafverfolgung ungeachtet des politischen
Willens und günstiger Rahmenbedingungen zu erheblichen Problemen führte, weil
die Streitkräfte in den Folgejahren als mächtiger Veto-Akteur auftraten.

2.2.1 Die Haftentlassung der politischen Gefangenen

Da politisch motivierte Haft in Argentinien, anders als etwa in Chile oder Uruguay,
nicht zu den zentralen Repressionsstrategien zählte, spielte die Frage der Haftenlas-
sung nach dem Ende der Diktatur keine herausragende Rolle. Die meisten Personen,
die sich 1983 noch aus politischen Gründen in Haft befanden, waren nicht rechtskräf-
tig verurteilt, sondern unter den Bedingungen des Ausnahmezustands inhaftiert wor-
den. In diesen Fällen endete die Haft mit der Aufhebung des Ausnahmezustands im
Vorfeld der Wahlen.

Bei der Amtsübernahme Alfonsíns befanden sich nur noch 117 Personen aus poli-
tischen Gründen in Haft. Anstelle von Amnestien oder Begnadigungen verwies Alfon-
sín diese Fälle zur Überprüfung an die Gerichte. Diese Verfahren zogen sich teilweise
über Monate hin, sodass die letzten politischen Häftlinge erst 1986 entlassen wurden.27
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2.2.2 Die „Junta-Prozesse“ (1983 bis 1985)

Präsident Alfonsín hatte im Wahlkampf damit geworben, die für die Menschenrechts-
verletzungen Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die ohnehin hohen Er-
wartungen in der Bevölkerung wurden durch die Arbeit der CONADEP (vgl. Kap.
2.10.1.) noch weiter geschürt. Es bot sich also eine historische Möglichkeit, welche die
Regierung Alfonsín zu nutzen wusste.

Um Unruhe in den Reihen der Streitkräfte zu vermeiden, plante Alfonsín jedoch,
den Kreis der Angeklagten und die Zeitspanne der Prozesse zu begrenzen. Zur Verant-
wortung sollten lediglich jene gezogen werden, die die Befehle für die Menschen-
rechtsverletzungen gegeben hatten, oder jene, die bei der Ausführung von Befehlen
„Exzesse“ begangen hatten.28 Alle übrigen Beschuldigten sollten sich auf den Befehls-
notstand berufen können.

Bereits drei Tage nach seinem Amtsantritt ordnete Alfonsín die Festsetzung der
Mitglieder der ersten drei Militärjuntas29 sowie von vier Anführern der Guerilla an.30

Um den Eindruck einer Siegerjustiz zu vermeiden, optierte Alfonsín – entgegen seiner
Position im Wahlkampf – zunächst dafür, die Verfahren den Militärgerichten zu über-
lassen. Den Streitkräften sollte so die Möglichkeit einer Selbstreinigung geboten wer-
den. Zuvor hatte Alfonsín noch den Código Militar, das Militärgesetzbuch, überarbei-
ten lassen, was sich als kluger Schachzug erwies: Nachdem die Militärgerichte die
Prozesse verschleppten und verzögerten, übernahm – wie im reformierten Código Mi-
litar vorgesehen – die zivile Cámara Federal de Apelaciones in Buenos Aires im Okto-
ber 1984 die Fälle.31 Nach dem Scheitern der als spannungsarm geplanten Strategie
der Selbstreinigung trat die strafrechtliche Aufarbeitung so in eine neue Etappe ein,
die für die Regierung jedoch auch mit höheren politischen Kosten verbunden war.

Als Novum der argentinischen Rechtsgeschichte ist auch zu sehen, dass die Ver-
handlungen öffentlich stattfanden. Die Justiz, der der CONADEP-Bericht bescheinigt
hatte, während der Diktatur nahezu untätig gewesen zu sein, hatte so die Möglichkeit,
ihre Autonomie und Glaubwürdigkeit unter Beweis zu stellen. Diese neue Transpa-
renz verschaffte den Urteilen eine große Legitimität.

Bei den ersten Verhandlungstagen im April 1985 versammelten sich rund 50.000
Demonstranten zur Unterstützung auf den Straßen von Buenos Aires. Die Juicios (Ver-
fahren) dauerten bis Dezember 1985; in fast 500 Stunden Verhandlungen sagten über
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800 Zeugen aus. Anhand von 709 Fällen konnte die Anklage nachweisen, dass die Jun-
ta-Generäle die Verantwortung für den systematischen Staatsterrorismus trugen. Die
Junta-Mitglieder Videla und Massera wurden wegen Mordes, Folter, Freiheitsberau-
bung, Raub und Nötigung zu lebenslangen Freiheitsstrafen, General Viola zu 17 Jah-
ren, Admiral Lambruschini und Brigadier Agosti zu acht bzw. drei Jahren und neun
Monaten Haft verurteilt. Die vier anderen Beschuldigten wurden aus Mangel an Be-
weisen freigesprochen.32 Der gesamte Prozess fand unter breiter Anteilnahme der Be-
völkerung statt. Eine eigens initiierte Wochenschrift berichtete ausschließlich über
den Fortgang des Prozesses. Die Zeitungen druckten Zeugenaussagen ab, das Fernse-
hen berichtete – wenn auch ohne Ton.33

2.2.3 Die Prozesse gegen die „Exzess-Täter“

Während diejenigen, die Befehlsgewalt und die politische Verantwortung für den
Staatsterrorismus trugen, relativ leicht zu identifizieren waren, war es eine Heraus-
forderung, jene Personengruppe zu definieren, die ihre Befehle „exzessiv“ ausgeführt
hatten und deshalb, wie es Alfonsíns Strategie vorsah, ebenfalls bestraft werden soll-
ten. Ein erster Versuch war, dass die Streitkräfte im Rahmen des von Alfonsín ange-
strebten Selbstreinigungsprozesses selbst eine Liste mit rund 30 Namen von Personen
vorlegen sollten, die Exzesse begangen hatten und deren Verurteilung die Streitkräfte
akzeptieren würden.

Es war der Versuch der Regierung, einerseits das öffentlich gegebene Versprechen
einzulösen, andererseits keine unnötige Unruhe in der Truppe zu verursachen. Man
wollte die Zahl der Prozesse gering halten und dennoch die schlimmsten und bekann-
testen Exzess-Täter bestrafen.34 Dieser Versuch scheiterte an der mangelnden Koope-
ration der Militärführung.

Alfonsín und seine Berater wollten dennoch versuchen, die Zahl und Dauer der
Prozesse zu begrenzen. Sie planten deshalb, dass rund 100 Militärs exemplarisch ver-
urteilt werden sollten.35 Dieser Plan wurde durch die Ergebnisse, die die CONADEP zu-
tage förderte, und durch den daraus resultierenden öffentlichen Druck in Frage ge-
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stellt. Die CONADEP hatte u. a. konstatiert, dass es keine „Exzesse“ gegeben habe, son-
dern dass das, was man üblicherweise als besonders abartige und grausame Praktiken
bezeichnen würde, während der Diktatur den Rang des Normalen erhalten hatte.36

Auch im Junta-Prozess war die Notwendigkeit unterstrichen worden, die nachgeord-
neten Hierarchie-Ebenen ebenfalls zur Verantwortung zu ziehen.37

Somit stand die Regierung vor einem Problem: Die Strategie, Verantwortliche und
Exzess-Täter zügig zu verurteilen, um einerseits die Bevölkerung zufriedenzustellen
und andererseits die zivil-militärischen Beziehungen nicht über Gebühr zu belasten,
schien nicht aufzugehen. Bis zum August 1984 hatten Menschenrechtsorganisationen
bereits rund 2.000 Anzeigen wegen Menschenrechtsverletzungen erstattet; die CONA-
DEP übergab weitere 1.087 Fälle an die Justiz. Ende 1984 waren vor argentinischen Ge-
richten rund 6.000 Verfahren anhängig, in denen ca. 600 Mitglieder der Streit- und
Sicherheitskräfte beschuldigt wurden.38 Zunächst waren die Militärgerichte zuständig,
jedoch zogen aus Revisionsgründen oder wegen prozessrechtlicher Unregelmäßigkei-
ten immer häufiger die zivilen Gerichte die Verfahren an sich. Diese Gerichte forsch-
ten tatsächlich nach und verhängten Freiheitsstrafen.

Die Unruhe in den Reihen der Uniformierten nahm ebenso zu wie deren Druck
auf die Regierung, die ursprünglichen Zusagen hinsichtlich Dauer und Ausmaß der
Verfahren einzuhalten. Die Regierung sah sich also genötigt, Wege zu suchen, um das
Ausmaß der Prozesse einzudämmen und keine weitere Unruhe in der Truppe zu ver-
ursachen.

2.2.4 Die Beendigung der Strafverfolgung durch die Amnestiegesetze
(1986 bis 1987)

Zunächst suchte die Regierung nach einer informellen Lösung, um die Zahl der Ver-
fahren gegen Militärangehörige zu reduzieren. Alfonsín wies die erstinstanzlich zu-
ständige Militärstaatsanwaltschaft an, den Rechtfertigungsgrund des Befehlsnotstands
extensiv anzuwenden und so die Zahl der Verfahren zu verringern. Nach den massi-
ven öffentlichen Protesten, Widerständen in der eigenen Partei und der Drohung etli-
cher Richter, ihr Amt niederzulegen, musste die Regierung die Entscheidung zurück-
nehmen und nach anderen Lösungen suchen.39
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Mit dem am 23. Dezember 1986 verabschiedeten „Schlusspunktgesetz“ (Ley de
Punto Final, Ley Nr. 23.492) sollte schließlich der Zeitraum begrenzt werden, in dem
Klagen wegen Menschenrechtsverletzungen eingereicht werden konnten. Das Gesetz
sah eine Frist von 60 Tagen nach der Verabschiedung vor. Taten, die bis Ende Februar
1987 nicht zur Anklage gebracht waren, sollten somit als verjährt gelten. Ausgenom-
men blieben Delikte wie Dokumentenfälschung, Entführung und das Verbergen von
Minderjährigen – Straftaten, die im Zusammenhang mit dem Raub von Kindern der
Verschwundenen von Bedeutung waren. Diese Ausnahmen sollten später bei der Wie-
deraufnahme der Strafverfolgung eine wichtige Rolle spielen. Raúl Alfonsín schrieb
später in seinen Memoiren, dass dieses Gesetz einen Bumerang-Effekt hatte: Man hat-
te darauf gehofft, die Zahl der Verfahren effektiv begrenzen zu können – zumal in der
Zwei-Monatsfrist die Weihnachtstage und die (südhemisphärische) Sommerpause la-
gen. Die Menschenrechtbewegung bereitete jedoch mit Hochdruck Anzeigen vor, die
Gerichte setzten ihre Sommerpause aus, sodass bis zum Ablauf der Frist im Februar
1987 mehr als 300 Strafanzeigen gegen hochrangige Militärs vorlagen.40 Die Justiz zeig-
te so ihre Unabhängigkeit und ihren Willen, die Menschenrechtsverletzungen straf-
rechtlich zu verfolgen. Die Effekte, die mit der Ley de Punto Final erzielt werden soll-
ten, blieben somit aus.

Die Unruhe in der Truppe nahm weiter zu und kumulierte in etlichen Meutereien
von Offizieren. Am bedeutendsten waren die Osteraufstände der Carapintadas, einer
Gruppe junger Offiziere, die eine Kaserne nahe Buenos Aires besetzt hatten. Viele Mili-
tärangehörige brachten ihre Sympathie und Unterstützung zum Ausdruck. Die Situa-
tion im Land war maximal angespannt, Tausende, die um die junge Demokratie fürch-
teten, versammelten sich vor der Casa Rosada, dem Regierungssitz in Buenos Aires. In
persönlichen Verhandlungen mit den Carapintadas gelang es Alfonsín schließlich, den
Aufstand zu beenden.41

Auch wenn Alfonsín behauptete, den Streitkräften keine Zugeständnisse gemacht
zu haben, können die Militäraufstände und Putschdrohungen als Grund dafür gese-
hen werden, dass seine Regierung durch ein weiteres Gesetz versuchte, die Strafver-
folgung zu begrenzen. Einen Monat nach den Aufständen legte Alfonsín dem Parla-
ment den Entwurf für das „Befehlsnotstandsgesetz“ (Ley de Obediencia Debida, Ley Nr.
23.521) vor: Dieses im Parlament kontrovers diskutierte und am 4. Juni 1987 verab-
schiedete Gesetz schrieb verpflichtend eine weite Interpretation des Befehlsnotstands
vor. Wer nicht mindestens die Leitung einer der militärischen Subzonen innehatte,
konnte sich per se auf die pflichtgemäße Erfüllung von Befehlen berufen. Mit diesem
Rechtfertigungsgrund war eine Bestrafung ausgeschlossen. Das Gesetz schrieb fest,
dass alle offenen Verfahren, deren Angeklagte die genannten Kriterien erfüllten, un-
abhängig vom Prozessstadium umgehend zu schließen seien. Von dieser Regelung aus-
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genommen blieben Vergewaltigung, Kindesentführung und die Fälschung der Doku-
mente der Kinder sowie Delikte, die der Bereicherung dienten.

Mit diesem Gesetz erreichte die Regierung schließlich die gewünschte Begrenzung
der Verfahren: Durch die Anwendung des Schlusspunktgesetzes war die Zahl bereits
auf 450 reduziert worden. Nach der Anwendung des Befehlsnotstandsgesetzes blieben
noch rund 100 Verfahren übrig, deren Zahl sich im Laufe der Anhörungen weiter ver-
ringerte, sodass am Ende noch 18 Klagen zugelassen wurden.42 Dennoch kam es in der
Folge zu weiteren Spannungen mit den Streitkräften, die sich zu Unrecht öffentlich
diffamiert fühlten.

2.2.5 Die Begnadigung der verurteilten Militärs (1989 bis 1991)

Im Jahr 1989 übernahm der Peronist Carlos Menem die Präsidentschaft. Es war dies
der erste Fall in der Geschichte Argentiniens, dass die Macht verfassungsgemäß von
einem gewählten Präsidenten an einen ebenfalls gewählten Präsidenten übergeben
wurde, der einer anderen Partei angehörte als sein Vorgänger.

Die große politische Herausforderung der ersten Amtsjahre war die Bekämpfung
der Wirtschaftskrise, die mit einer Hyperinflation einherging. Das permanente Säbel-
rasseln der unzufriedenen Militärs, das die letzten Monate der Amtszeit Alfonsíns
überschattet hatte, war eine weitere Belastung. War Alfonsín zu einer intensiven und
streitbaren Auseinandersetzung mit der Vergangenheit bereit, so unterstrich Menem
die Notwendigkeit einer „nationalen Versöhnung“ bzw. „Befriedung“. Die Nation sol-
le – so Menem – den Blick nach vorne richten und die Vergangenheit ruhen lassen.

Um seine Aussöhnungsrhetorik mit Taten zu untermauern, machte Menem exten-
siv vom präsidentiellen Begnadigungsrecht Gebrauch. Die überwiegende Mehrheit
der von ihm begnadigten Personen waren Mitglieder der Streitkräfte und Zivilisten,
die wegen Vergehen im Rahmen des „Antisubversionskampfes“ belangt worden wa-
ren. Ebenso begnadigte er Personen, die in die Militäraufstände und Putschversuche
der Jahre 1987 und 1988 involviert waren.43

Die Begnadigungen stießen auf breite Kritik: Laut Umfragen lehnten fast vier
Fünftel der Bevölkerung die Begnadigungen ab. Es gab keinen gesellschaftlichen Rück-
halt für diese Entscheidungen, die die Mehrheit der Argentinier nicht nachvollziehen
konnte. Trotz zahlreicher Massenkundgebungen verfolgte Menem seine Begnadi-
gungsstrategie weiter.44 Anfang 1991 begnadigte er sogar die vier Generäle, die wäh-
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rend der Junta-Prozesse zu langen Haftstrafen verurteilt worden waren. So hatten
auch die letzten Militärs, die unter Alfonsín verurteilt worden waren, die Freiheit wie-
dererlangt. Auch beendeten die Begnadigungen die wenigen noch offenen Verfahren.
Mit der Begnadigungspolitik Menems war die Strafverfolgung nicht nur zu einem
Ende gekommen. Sie konterkarierte geradezu die Bemühungen der Vorgängerregie-
rung um eine strafrechtliche Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen. Auf die-
se Weise erreichte Menem, dass sich die Streitkräfte immer mehr der zivilen Regie-
rung unterordneten und sowohl die Budget-Kürzungen als auch Strukturreformen
tolerierten.45

2.2.6 Die Wiederaufnahme der strafrechtlichen Aufarbeitung (seit Mitte der
1990er-Jahre)

Mit den Amnestiegesetzen der Regierung Alfonsín und den Begnadigungen der Regie-
rung Menem schien jede Möglichkeit der Strafverfolgung unterbunden zu sein. In der
ersten Hälfte der 1990er-Jahre spielte der Umgang mit den Verbrechen der Diktatur in
der argentinischen Öffentlichkeit eine nachgeordnete Rolle. Die marktliberale Wirt-
schaftpolitik und die Privatisierungen zeigten erste Erfolge. Es waren Jahre des wirt-
schaftlichen Aufschwungs. Der argentinsiche Peso war an den Dollar gekoppelt und
hatte eine beachtliche Kaufkraft. Die Argentinier machten ausgiebig von der Möglich-
keit des Konsumierens und Reisens Gebrauch. Menems Strategie, die Vergangenheit
hinter sich zu lassen und stattdessen den Blick auf die Zukunft zu richten, schien auf-
zugehen.

Dennoch suchten die Angehörigen der Opfer sowie die Menschenrechtsorganisa-
tionen nach Möglichkeiten, die Strafverfolgung voranzutreiben. Erste Erfolge dieser
Bemühungen zeigten sich ab Mitte der 1990er-Jahre, als das Thema bedingt durch
spektakuläre Enthüllungen und im Kontext des 20. Jahrestages des Putsches erneut öf-
fentliche Aufmerksamkeit erhielt (vgl. Kap. 2.13.).

(i) Die „Wahrheitsprozesse“ (seit 1995)
Das Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ist eine renommierte Menschen-
rechtsorganisation mit Hauptsitz in Buenos Aires. Es verfügt über eine leistungsstarke
Rechtsabteilung mit findigen Anwälten. Das CELS forderte Mitte der 1990er-Jahre die
Justiz auf, im Falle zweier verschwundener Frauen (beides Töchter von führenden
CELS-Mitgliedern) weitere Nachforschungen anzustellen. Es argumentierte mit dem
Derecho a la Verdad, dem Recht der Angehörigen (und der Gesellschaft) auf Aufklä-
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rung und Wahrheit. Die Amnestiegesetze, so die Argumentation, schließen zwar die
Bestrafung der Verantwortlichen aus. Davon unberührt aber sei die Pflicht der Gerich-
te, die Sachverhalte vollständig aufzuklären, auch dann, wenn solche gerichtlichen
Untersuchungen nicht in die Verurteilung der Täter mündeten. Es sei die Aufgabe der
Justiz, den Angehörigen zu ihrem Recht zu verhelfen, über die Umstände des Ver-
schwindens und den Verbleib der sterblichen Überreste informiert zu werden und so
einen angemessenen Trauerprozess zu ermöglichen.46 Es ging also nicht darum, die
Legitimität der Amnestiegesetze anzufechten. Vielmehr wurde die Frage gestellt, wie
weit die Verpflichtung der Gerichte gehe, Untersuchungen anzustellen – unabhängig
von einer möglichen Verurteilung der Schuldigen. Das CELS stützte sich auf die Argu-
mentation des Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshofs in Costa Rica, der be-
reits in anderen Fällen Staaten dazu verpflichtet hatte, das Schicksal vermeintlich Ver-
schwundener lückenlos aufzuklären.

Im Falle des vom CELS angestrengten Verfahrens erkannte das Gericht erstin-
stanzlich das prinzipielle „Recht auf Wahrheit“ an, das von den Bestimmungen der
Amnestiegesetze nicht berührt werde. Dasselbe Gericht schloss das Verfahren jedoch,
als die Streitkräfte angaben, über keine Informationen zum Verbleib der verschwun-
denen Personen zu verfügen. Eine Klage gegen dieses Vorgehen wurde vom Obersten
Gerichtshof abgelehnt, sodass das CELS eine Klage vor dem Interamerikanischen Men-
schenrechtsgerichtshof anstrengte, da der argentinische Staat gegen die Amerikani-
sche Menschenrechtskonvention (Convención Americana sobre Derechos Humanos)
verstoße. Als die Klage zugelassen und eine Verurteilung wahrscheinlich wurde, streb-
te die Regierung Menem eine außergerichtliche Einigung mit den Klägern an. Im No-
vember 1999 kam man überein, dass die Klage zurückgezogen werde und der argenti-
nische Staat im Gegenzug das Recht der Angehörigen auf Aufklärung anerkenne,
garantiere und alle Möglichkeiten ausschöpfen werde, um das Schicksal der Ver-
schwundenen zu klären. In diesem Vergleich wurde nicht nur das nicht verjährende
Recht auf Wahrheit explizit anerkannt. Ebenso wurden Verfahrensregeln und Zustän-
digkeiten geklärt. Mindestens zwei Sonderstaatsanwälte sollten eingesetzt werden, um
die untersuchenden Gerichte zu beraten und zu vernetzen.47

Wenngleich durch die Wahrheitsprozesse keine Strafverfolgung im engeren Sinne
möglich wurde, trugen sie doch dazu bei, die Spielräume für gerichtliche Untersu-
chungen wieder zu öffnen, dem Bedürfnis der Angehörigen nach Aufklärung zu ent-
sprechen und politischen wie gesellschaftlichen Druck zu erzeugen. Diese Entwicklung
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musste jedoch von der Menschenrechtsbewegung gegen den erbitterten Widerstand
der Regierung erstritten werden.

In der Folge wurden vor zahlreichen Bundesgerichten Wahrheitsprozesse initi-
iert, wobei die Streitkräfte die Kooperation verweigerten; in einigen Fällen konnten
Militärangehörige wegen Meineides belangt werden.48

(ii) Strafverfahren im Ausland
Politischen Handlungsdruck erzeugte die Menschenrechtsbewegung auch durch Ver-
fahren, die in anderen Ländern angestrengt wurden. Unter den Verschwundenen fan-
den sich etliche Ausländer bzw. Argentinier mit doppelter Staatsbürgerschaft, was die
Möglichkeit eröffnete, auch in anderen Ländern juristische Schritte einzuleiten. So un-
tersuchte etwa Italien bereits seit 1983 einige Fälle von Verschwundenen mit italieni-
scher Staatsbürgerschaft, und in Frankreich wurden Verfahren zum Verbleib zweier
in Argentinien verschwundener französischer Nonnen angestrengt. Der spanische Er-
mittlungsrichter Baltasar Garzón, der auch für die Festsetzung des chilenischen Dikta-
tors Augusto Pinochet in London (1999) verantwortlich war, untersuchte das Ver-
schwinden von 320 spanischen Staatsbürgern.

Präsident Menem kritisierte diese Verfahren als Einmischung in die inneren An-
gelegenheiten eines souveränen Staates, lehnte Auslieferungsanträge ab und untersag-
te den argentinischen Behörden per Dekret die Kooperation mit der spanischen Justiz
(Decreto 111/98). Außenpolitisch geriet Menem so immer wieder unter Druck, da er
sich bei Staatsbesuchen, wie etwa 1998 in Frankreich und Schweden, für seine Men-
schenrechts- und Vergangenheitspolitik rechtfertigen musste.49 Innenpolitisch nahm
der Druck ebenfalls zu, da die Verfahren im Ausland den Fokus auf die Praxis der
Straflosigkeit und der verweigerten strafrechtlichen Aufarbeitung im Land richteten.

Trotz des internationalen Drucks behielten die nachfolgenden Regierungen diese
Haltung bei. Im Jahr 2001 legte Präsident Fernando de la Rúa in einem Dekret fest,
dass Rechtshilfeersuchen sowie Auslieferungsanträge, die sich auf Verbrechen aus der
Zeit der Diktatur beziehen, abzuweisen seien (Decreto 1581/2001). Dieses Dekret wurde
unter der Präsidentschaft Néstor Kirchners 2003 jedoch wieder aufgehoben (Decreto
420/2003). Die Regierung zeigte so ihre Bereitschaft, die juristische Aufarbeitung im In-
und Ausland zu unterstützen.50
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(iii) Verfahren wegen Kindesraubs (seit 1996)
Die Anwälte der Abuelas de Plaza de Mayo, der Vereinigung der Großmütter, die nach
ihren verschwundenen Enkeln suchen, hatten Ende 1996 ein Strafverfahren gegen
den Junta-General Jorge Videla und andere Armeeangehörige wegen Kindesraub ange-
strengt. Diese Delikte waren explizit von den Amnestiegesetzen der Regierung Alfon-
sín ausgenommen. Es gelang der Anklage nachzuweisen, dass es einen systematischen
Plan hinter der Praxis der Entführung von Kindern und Neugeborenen sowie der Fäl-
schung ihrer Identitäten und der anschließenden Adoption durch fremde Familien
gab. Ebenso gelang es, glaubhaft zu machen, dass die oberen militärischen Ränge da-
für die politische Verantwortung trugen. Auf dieser Grundlage wurde General Jorge
Videla im Juli 1998 als indirekter Verantwortlicher in fünf Fällen zu einer zehnjähri-
gen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Strafe wurde allerdings nach kurzer Zeit in Hausar-
rest umgewandelt, da Videla das 70. Lebensjahr erreicht hatte. Beachtlich war dieses
Urteil auch aus einer anderen Perspektive: Der zuständige Bundesrichter stufte diese
Vergehen erstmals als Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein, als Straftaten also,
die weder verjähren noch amnestierbar sind.51

In der Folge dieses Urteils wurden in den kommenden Monaten und Jahren rund
ein Dutzend weiterer hoher Militärs zu Haftstrafen verurteilt. Es waren nach den Am-
nestiegesetzen und den Begnadigungen die ersten Urteile wegen Diktaturverbrechen,
die nach fast einem Jahrzehnt in Argentinien gesprochen wurden. Sie zeigten, dass
Strafverfolgung dennoch möglich war. Auch hier war es die kontinuierliche und uner-
müdliche Arbeit der Opfer und ihrer Anwälte, die eine solche Entwicklung möglich
machten – gegen alle Widerstände von staatlicher Seite.

(iv) Die Aufhebung der Amnestiegesetze (1998, 2003 und 2005)
Bereits 1992 hatte der Interamerikanische Menschenrechtsgerichtshof in Costa Rica
die Amnestiegesetze für unvereinbar mit den Menschenrechtsabkommen erklärt, die
für Argentinien bindend sind.52 Im Kontext des gesellschaftlichen Beschweigens der
jüngsten Vergangenheit konnte die Regierung dies jedoch problemlos ignorieren. Als
jedoch die Vergangenheit seit Mitte der 1990er-Jahre wieder auf der gesellschaftlichen,
juristischen und politischen Agenda erschien, war dies nicht länger möglich. Im Jahr
1998 brachte die Opposition einen Gesetzentwurf ein, mit dem die Amnestiegesetze
aufgehoben werden sollten. So sollten die Strafverfahren gegen 1.180 Personen, die
von diesen Gesetzen profitiert hatten, wieder aufgenommen werden. Dieser Vorstoß
löste eine breite politische und juristische Debatte über die Richtigkeit und Zulässig-
keit sowie über die Gefahren eines solchen Vorgehens aus. Die erste parlamentarische
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Initiative scheiterte. Es folgten weitere Vorschläge. Diskutiert wurde auch, ob eine An-
nullierung oder eine Derogation (teilweise Außerkraftsetzung) der Gesetze sinnvoller
sei. Eine Annullierung hätte eine rückwirkende Funktion, d. h. das Gesetz und alle sei-
ne Rechtsfolgen würden für nichtig erklärt. Die Derogation hingegen lässt die Rechts-
folgen des so aufgehobenen Gesetzes bis zum Zeitpunkt der Derogation unangetastet
und wirkt sich lediglich auf zukünftige Fälle aus. Am 24. März 1998, dem 22. Jahrestag
des Putsches, wurde schließlich nach einer langen Debatte im Parlament die deroga-
ción der beiden Amnestiegesetze beschlossen (Ley Nr. 24.952). Die Menschenrechtsbe-
wegung war von dieser – zunächst rein symbolischen – Entscheidung enttäuscht, da
die bereits geschlossenen Verfahren nicht neu eröffnet werden konnten.53

Unter den veränderten vergangenheitspolitischen Vorzeichen der Regierung von
Néstor Kirchner annullierte das Parlament 2003 die beiden Amnestiegesetze. Mit die-
sem Gesetz (Ley Nr. 25.779) wurde es möglich, die Verfahren, die gegen Ende der
1980er-Jahre geschlossen wurden, wieder aufzunehmen. Zugleich aber begann eine ju-
ristische und rechtspolitische Kontroverse über diese Entscheidung. Letzte Klarheit
wurde im Juni 2005 mit einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs erreicht, der
die beiden Amnestiegesetze für ungültig und verfassungswidrig erklärte. Zugleich
wurde die Verfassungsmäßigkeit der Ley Nr. 25.779 aus dem Jahr 2003, mit der die
Amnestiegesetze annulliert worden waren, bestätigt.54

(v) Institutionelle Unterstützung der juristischen Aufarbeitung
Mit der Wiederaufnahme der gerichtlichen Untersuchungen zeigten sich zahlreiche
praktisch-organisatorische Probleme, welche die Aufarbeitung erschwerten. Aus die-
sem Grund wurden während der Regierungszeit Néstor Kirchners und später seiner
Frau Cristina Kirchner etliche Maßnahmen getroffen, um die gerichtlichen Untersu-
chungen zu forcieren und auf praktische Probleme zu reagieren.

So wurde etwa bei der Staatsanwaltschaft eine Unterstützungseinrichtung ge-
schaffen, die den einzelnen Gerichten zuarbeiten sollte, um so eine Beschleunigung
der Verfahren zu erreichen. Zeugenschutzprogramme wurden etabliert, Richtlinien
für die Durchführung gerichtlicher Untersuchungen erarbeitet, weitere Personalres-
sourcen zur Verfügung gestellt etc.55 Insgesamt zielten diese Maßnahmen darauf ab,
die gerichtlichen Untersuchungen zu unterstützen, auf praktische Probleme zu reagie-
ren und insgesamt den Prozess der juristischen Aufarbeitung voranzutreiben.
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2.2.7 Weitere rechtspolitische Maßnahmen

Im Jahr 2003 entschied die Regierung Kirchner, die internationale Konvention über
die Nichtanwendbarkeit der Verjährungsfrist auf Kriegsverbrechen und Verbrechen
gegen die Menschlichkeit zu ratifizieren und somit – auch rückwirkend – etwaige Ver-
jährungsfristen bereits begangener Straftaten auszusetzen. Diese von Argentinien be-
reits seit 1995 unterzeichnete, aber noch nicht durch das Parlament ratifizierte Rechts-
norm erhielt mit der Zustimmung durch das Abgeordnetenhaus im Dezember 2003
Verfassungsrang.56

Als Konsequenz aus den Erfahrungen mit den Amnestiegesetzen der Regierung
Alfonsín und den Begnadigungen der Regierung Menem verabschiedete das Parla-
ment 2015 die Ley Nr. 27.156, die festschreibt, dass Verbrechen gegen die Menschlich-
keit, Völkermord und Kriegsverbrechen unter keinen Umständen Gegenstand von Am-
nestien oder Begnadigungen sein können.

Als ein weiterer rechtspolitischer Meilenstein kann die Derogation des Código Mi-
litar im Jahr 2008 gesehen werden. Mit der Ley Nr. 26.394 wurde die Militärgerichts-
barkeit aufgelöst, und die Mitglieder der Streitkräfte wurden der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit unterstellt.

2.2.8 Strafrechtliche Aufarbeitung – eine Zwischenbilanz

Nach der Wiederaufnahme der Strafverfolgung wurde im Jahr 2006 das erste Urteil in
einem Menschenrechtsprozess gesprochen, nachdem die Amnestiegesetze annulliert
und für verfassungswidrig erklärt worden waren. Nach Angaben der Staatsanwalt-
schaft war bis Ende September 2020 die Zahl der Gerichtsverfahren wegen Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit auf 597 gestiegen. Insgesamt waren 3.329 Personen we-
gen schwerer Menschenrechtsverletzungen angeklagt worden. In 997 Fällen waren bis
zum September 2020 Urteile gesprochen worden. Wegen ihres hohen Alters verbüßt
jedoch die Mehrheit der Verurteilten ihre Haftstrafe im Hausarrest. 162 Personen wur-
den freigesprochen.57 Die durchschnittliche Dauer der Verfahren bis zur Urteilsver-
kündung inklusive möglicher Rechtsmittel und Revisionen lag bei 5,3 Jahren, was die
Komplexität der Untersuchungen unterstreicht.58

Die gerichtlichen Untersuchungen wurden auch auf Vergehen ausgeweitet, die
vor dem eigentlichen Putsch stattgefunden hatten, aber in direktem Zusammenhang
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mit diesem standen (so etwa Morde, die von der Alianza Anticomunista Argentina be-
gangen wurden). Ebenso wurde im Zusammenhang mit den Untersuchungen zum
Plan Cóndor die transnationale Dimension der Menschenrechtsverletzungen der Mili-
tärdiktaturen im Süden Lateinamerikas in den Blick genommen.59 Weiterhin wurde
die Perspektive der gerichtlichen Untersuchungen in den vergangenen Jahren ausge-
weitet: Ging es zu Beginn vornehmlich um die Schuld der Militärs, so wird nun auch
vermehrt die Frage der Verantwortlichkeit von Nicht-Militärs (etwa von Priestern,
Ärzten etc.) oder auch von ökonomischen Akteuren gestellt.60

2.3 Elitenaustausch

2.3.1 Elitenaustausch unter der ersten demokratischen Regierung

Mit dem Abtreten der Militärs von der Macht wurde automatisch ein Wechsel der po-
litischen Eliten vollzogen. Die über Jahre im Verborgenen agierenden politischen Par-
teien hatten sich in der Phase der politischen Öffnung des autoritären Regimes reorga-
nisiert. Aus ihren Reihen wurden nach den Präsidentschaftswahlen die wesentlichen
Ämter besetzt.

Präsident Alfonsín entließ direkt nach seinem Amtsantritt alle Richter an der Cor-
te Suprema de Justicia, dem Obersten Gerichtshof. Es handelte sich um Richter, die
von den Militärs ernannt worden waren. Ebenso versetzte Alfonsín 50 Generäle in
den Ruhestand. Somit war zunächst in der Justiz und innerhalb der Streitkräfte der
wesentliche Elitenaustausch vollzogen.61

2.3.2 Kontroversen um Beförderungen von Offizieren

Auch wenn im Rahmen der Transition zur Demokratie etliche Generäle in den Ruhe-
stand versetzt worden waren, fanden sich in den Reihen der Streit- und Sicherheits-
kräfte zahlreiche Personen, die an Menschenrechtsverletzungen beteiligt gewesen wa-
ren. Viele versahen dort weiter ihren Dienst und machten innerhalb der militärischen
Hierarchie Karriere.

Es war vom Beginn der Demokratisierung an ein Anliegen der Menschenrechtsbe-
wegung, zu verhindern, dass in dieser Weise belastete Militärs befördert werden. Die
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Forderung nach der Schaffung von Instanzen, die solche Beförderungen unterbinden
sollten, wurde von der Regierung lange ignoriert.

Sobald durch die Presse bekannt wurde, dass Offiziere befördert oder mit beson-
deren Aufgaben betraut werden sollten, suchten die Menschenrechtsorganisationen
deshalb in ihren Archiven nach Informationen zu den betreffenden Personen und leg-
ten diese unaufgefordert der Regierung und dem Kongress als den an der Beförderung
beteiligten Stellen vor. Die Menschenrechtsbewegung versuchte so ihren Widerspruch
und ihre Vorbehalte zu unterstreichen.

Seit 1993 fragte die für Beförderungsangelegenheiten zuständige Parlamentskom-
mission regelmäßig in den Archiven der CONADEP sowie bei den beiden Menschen-
rechtsorganisationen APDH und CELS nach den Vorgeschichten der zur Beförderung
vorgesehenen Offiziere. Es handelte sich hierbei um die erste formalisierte bzw. insti-
tutionalisierte Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure in die Beförderungsverfah-
ren. Seit 2003 folgen auch die zuständigen Stellen im Verteidigungsministerium dieser
Praxis.62 Somit wurde fast zwei Jahrzehnte nach dem Ende der Diktatur ein wichtiger
Beitrag zur Demokratisierung der Institutionen – hier besonders der Streitkräfte – ge-
leistet.

2.4 Wiedergutmachung

Bereits 1984 regte die CONADEP in ihrem Abschlussbericht an, dass die Opfer des
Staatsterrorismus entschädigt werden sollten. Neben einer finanziellen Entschädigung
schlug die Kommission die Etablierung von Stipendien- und Arbeitsprogrammen so-
wie die psychosoziale Unterstützung der Angehörigen vor.63 Die argentinische Ent-
schädigungspolitik der folgenden Regierungen sollte sich aber maßgeblich auf finanzi-
elle Maßnahmen konzentrieren.64

2.4.1 Sofortmaßnahmen für die Opfer von Arbeitsverboten etc.

Zeitnah nach dem Ende der Diktatur wurden einige Gesetze erlassen, mit denen die
arbeitsrechtliche Situation von Personen geklärt wurde, die aus politischen Gründen
entlassen oder mit anderen Sanktionen belegt worden waren.65 So regelte 1984 die Ley
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Nr. 23.053 die Rückkehr von Personen des Auswärtigen Dienstes, denen aus politi-
schen Gründen die Einreise verweigert worden war. Die Ley Nr. 23.117 regulierte im
selben Jahr die Wiedereingliederung von Arbeitern in öffentlichen Unternehmen, die
wegen politischer oder gewerkschaftlicher Aktivitäten entlassen worden waren. In
den folgenden Jahren wurden ähnliche Regelungen für Lehrkräfte (Ley Nr. 23.238)
bzw. für Bankmitarbeiter (Ley Nr. 23.523) getroffen. Im September 1985 regelte Ley Nr.
23.278 die Anrechnung der Zeiten von politisch bedingter Arbeitslosigkeit auf die Ren-
ten- und Pensionsansprüche.

2.4.2 Erste Entschädigungen für die Angehörigen der Verschwundenen (1986)

Den Empfehlungen der CONADEP folgend verabschiedete das Parlament Ende des Jah-
res 1986 ein erstes Entschädigungsgesetz (Ley Nr. 23.466), das den Ehepartnern oder
langjährigen Lebensgefährten der Verschwundenen eine Pension im Umfang von 75%
des Mindestlohnes gewährte. Dieselbe Summe sollten die Kinder von Verschwunde-
nen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres erhalten.66 Diese aus Sicht der Betroffe-
nen sehr bescheidene Entschädigungsmaßnahme berücksichtigte lediglich die direk-
ten Angehörigen der Verschwundenen. Andere Opfergruppen erhielten keinerlei
Entschädigung.

2.4.3 Befreiung vom Militärdienst für Angehörige der Verschwundenen (1990)

Aufgrund ihrer traumatischen Erfahrungen hatten die Angehörigen von Verschwun-
denen schon lange gefordert, vom Militärdienst befreit zu werden. Sie wiesen auf die
psychischen Spannungen, die seelischen Grausamkeiten und die Diskriminierung hin.
Im September 1990 wurde deshalb ein Gesetz (Ley Nr. 23.852) verabschiedet, das die
Kinder der Verschwundenen von der Wehrpflicht entband. Präsident Menem blo-
ckierte dieses Gesetz zunächst, da es eine besondere Privilegierung einer Personen-
gruppe darstelle. Auch die Streitkräfte übten Kritik, da in dem Gesetz eine antimilitä-
rische Haltung zum Ausdruck komme und es von nicht bewiesenen Behauptungen
(nämlich, dass die Streitkräfte für das Verschwinden verantwortlich seien) ausgehe.67

Das Veto des Präsidenten konnte aber überstimmt werden. Das Gesetz verlor mit der
Aufhebung der allgemeinen Wehrpflicht (1995) seine Bedeutung.
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2.4.4 Entschädigungen für die ehemaligen politischen Häftlinge (1991)

Kurz nach dem Ende der Diktatur reichten zahlreiche ehemalige politische Gefangene
Zivilklagen gegen den argentinischen Staat ein, um ihre Ansprüche auf Schadenser-
satz geltend zu machen. Wenngleich viele dieser Klagen in der ersten Instanz positiv
beschieden wurden, scheiterten sie vor höheren Berufungsinstanzen. Schließlich ent-
schied der Oberste Gerichtshof, dass die Frist zur Geltendmachung solcher Ansprüche
abgelaufen sei und weitere Zivilforderungen somit nicht mehr zulässig seien.

Nachdem der Rechtsweg im Land selbst erschöpft war, wandten sich rund 270
ehemalige politische Gefangene an die Interamerikanische Menschenrechtskommissi-
on (CIDH) in Costa Rica. Als absehbar war, dass Argentinien zur Zahlung von Entschä-
digungsleistungen verpflichtet werden würde, fand die Regierung zunächst eine
außergerichtliche Einigung mit den Klägern. Als Argentinien aber eine erneute Vorla-
dung vor die CIDH drohte, da sich die Verabschiedung entsprechender Entschädi-
gungsgesetze verzögerte, regelte Staatspräsident Carlos Menem die Entschädigung der
ehemaligen politischen Häftlinge im Januar 1991 in einem Dekret (Decreto 70/91).

Dieses Dekret sah ein Schmerzensgeld von rund 75 US-Dollar pro Hafttag vor; Son-
derzahlungen im Falle von besonders schweren Verletzungen und Misshandlungen
waren ebenfalls vorgesehen. Jedoch bezog sich dieses Entschädigungsdekret nicht auf
alle ehemaligen politischen Gefangenen, sondern nur auf jene, die innerhalb einer
Frist von zwei Jahren nach dem Ende der Diktatur eine Zivilklage eingereicht hatten.
Lediglich 277 Personen erfüllten diese Bedingung. Die große Mehrheit der ehemaligen
Häftlinge blieb somit von einer Entschädigung ausgeschlossen. Mit der Implementie-
rung dieser Regelung wurde die Subsecretaría de Derechos Humanos beauftragt. Insge-
samt wurden auf der Grundlage dieses Dekrets Entschädigungen von fast 20 Mio. US-
Dollar gezahlt.68

Menem wurde für diese eigenmächtige Lösung, die die Mehrheit der Betroffenen
von Leistungen ausschloss, auch aus den Reihen der eigenen Partei kritisiert. Eine
fraktionsübergreifende Gesetzesinitiative zur Regelung der Entschädigung wurde
noch im selben Jahr (1991) verabschiedet. Die Ley Nr. 24.043 sah vor, dass alle Perso-
nen, die während des Ausnahmezustands durch die Exekutive oder durch Militärge-
richte inhaftiert worden waren, Anrecht auf die Entschädigungsleistungen des De-
krets 70/91 hatten – unabhängig davon, ob sie bereits eine Zivilklage gegen den Staat
erhoben hatten. Anträge konnten bis 1998 eingereicht werden. Von den rund 14.000
Anträgen wurden ca. 8.000 bewilligt. Die Entschädigungsleistungen von insgesamt
rund 690 Mio. US-Dollar wurden in Form von Staatsanleihen ausgezahlt.69
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2.4.5 Die Klärung des rechtlichen Status der Verschwundenen (1994)

Aus dem Verschwinden von Personen resultierten neben den schwerwiegenden psy-
chischen und sozialen Folgen für die Angehörigen auch vermögens- und zivilrechtli-
che Probleme: So konnten sie etwa nicht über die Vermögenstitel eines Verschwunde-
nen verfügen oder erneut heiraten. Um weiter handlungsfähig zu bleiben, mussten
die Angehörigen in solchen Notlagen oft unter schweren Gewissensnöten die Ver-
schwundenen als „vermutlich tot“ (fallecimiento presunto) erklären lassen. Dies war
freilich besonders schmerzlich und problematisch, da die Angehörigen, denen von
staatlichen Stellen jegliche Information über das Schicksal des Verschwundenen ver-
weigert wurde, nun bei den Behörden desselben Staates die Anerkennung des Todes
des Verschwundenen beantragen mussten.

Die Mitte 1994 verabschiedete Ley Nr. 24.321 erfüllte somit eine bereits lange for-
mulierte Forderung der Angehörigen: Vor Zivilgerichten konnten sie eine declaración
de ausencia por desaparición forzada (Erklärung der Abwesenheit aufgrund von er-
zwungenem Verschwinden) beantragen. In zivil- und vermögensrechtlicher Hinsicht
war der Status dem fallecimiento presunto gleichgesetzt, ohne jedoch vom Tod des Be-
troffenen auszugehen.

2.4.6 Das Entschädigungsgesetz für die Angehörigen der Verschwundenen (1994)

Mit Ley Nr. 23.466 von 1986 war den Angehörigen der Verschwundenen bereits eine
bescheidene Entschädigung zugebilligt worden, nämlich eine Pension im Umfang von
75% des Mindestlohnes. Unabhängig davon hatten einige Familien Zivilklagen gegen
den argentinischen Staat eingereicht und vor Gericht Entschädigungs- und Schmer-
zensgeldzahlungen erstritten, die Summen zwischen 250.000 und drei Millionen US-
Dollar umfassten.70 Mit der 1994 einstimmig und ohne Debatte verabschiedeten Ley
Nr. 24.411 wurde eine einheitliche Lösung für alle Angehörigen von Verschwundenen
und Ermordeten erreicht. Diese hatten nunmehr Anrecht auf eine einmalige Entschä-
digung in Höhe von ca. 220.000 US-Dollar. Die Annahme dieser Summe war verbunden
mit der Verpflichtung der Angehörigen, von weiteren rechtlichen Schritten abzuse-
hen.

Die Antragsstellung war mit einem großen bürokratischen Aufwand verbunden.
Für bestimmte Schritte des Antragsverfahrens war ein Rechtsanwalt erforderlich, was
wiederum zu erheblichen Kosten führte. Für die Entschädigungszahlungen veran-
schlagte die Regierung Menem ein Gesamtvolumen von rund drei Milliarden US-Dol-
lar. Die Auszahlung in Form von Staatsanleihen entlastete den Haushalt, war aber für
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die Empfänger mit dem Risiko von Verlusten verbunden, wenn sie diese Anleihen vor
dem Ende der zehnjährigen Laufzeit an der Börse veräußern wollten.71

Diese Entschädigungslösung sorgte für starke Spannungen unter den Angehörigen
der Verschwundenen. Viele nahmen diese Einmalzahlung als Schweigegeld wahr – ge-
rade durch die Kombination mit der Verpflichtung, von weiteren rechtlichen Schritten
abzusehen.

2.4.7 Die Entschädigung inhaftierter oder in Haft geborener Kinder (2004)

Nachdem durch die Entschädigungsgesetze der Regierungen Alfonsín und Menem die
ehemaligen politischen Gefangenen und die Angehörigen der Verschwundenen bzw.
Ermordeten entschädigt worden waren, wurden während der Regierungszeit Néstor
Kirchners mit der Ley Nr. 25.914 Personen entschädigt, die entweder während der
Haft der Mütter im Gefängnis zur Welt kamen oder mit ihren Eltern verschleppt und
inhaftiert worden waren. Das Gesetz sah eine Einmalzahlung in Höhe von 20 Monats-
gehältern eines hohen Angestellten der öffentlichen Verwaltung vor. Im Falle schwe-
rer Verletzungen waren auch hier Sonderzahlungen vorgesehen. Auch bei diesem Ent-
schädigungsgesetz war eine Bedingung für die Inanspruchnahme der Leistung, von
weiteren Schadensersatzforderungen abzusehen.

2.4.8 Weitere Entschädigungsgesetze

(i) Ausweitung der bestehenden Entschädigungsgesetze (2009 und 2015)
Ende des Jahres 2009 wurde ein weiteres Entschädigungsgesetz (Ley Nr. 26.564) verab-
schiedet, das den Kreis der Berechtigten der Entschädigungsleistungen gemäß Ley Nr.
24.043 (Entschädigung für ehemalige politische Häftlinge) und Ley Nr. 24.411 (Entschä-
digung für die Angehörigen der Verschwundenen und Ermordeten) auf Personen aus-
weitete, die in der Zeit vom 16. Juni 1955, also dem Militärputsch gegen Juan Perón, bis
zum Ende der Diktatur (9. Dezember 1983) zu Opfern von Menschenrechtsverletzun-
gen geworden waren. Hierbei wurden auch Personen einbezogen, die Opfer der „Re-
bellen“ wurden, aber auch solche, bei denen die Menschenrechtsverletzungen von
den Streit- oder Sicherheitskräften oder von paramilitärischen Gruppierungen ausgin-
gen. Ebenso wurden Soldaten berücksichtigt, die den Putschisten den Gehorsam ver-
weigerten und deshalb inhaftiert worden waren. 2015 wurde entschieden, dass es für
die maßgeblichen Entschädigungsgesetze (Leyes Nr. 24.043, 24.411, 26.564) keine Ver-
jährung der Antragsfristen geben soll (Ley Nr. 27.143).
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(ii) Pensionszahlungen für ehemalige politische Gefangene (2013)
Die Ende 2013 verabschiedete Ley Nr. 26.913 billigte den ehemaligen politischen Gefan-
genen (den Empfangsberechtigten der Leistungen gemäß Ley Nr. 24.043 sowie weite-
ren Personengruppen) eine Gnadenpension (pensión graciable) zu. Diese Leistung
wird unabhängig von anderen Pensionsleistungen oder Entschädigungszahlungen ge-
währt. Sie sieht eine monatliche Zahlung vor, deren Höhe sich an einer der niedrigs-
ten Eingruppierungen im öffentlichen Dienst orientiert und in etwa dem Mindestlohn
entspricht (ca. 375 Euro pro Monat, Stand: Oktober 2020).72

(iii) Ausweitung der Entschädigungen auf ehemalige Exilierte (2016)
Bereits 2004 hatte der Oberste Gerichtshof letztinstanzlich im Falle von Susana Yofre
de Vaca Narvaja, deren Ehemann ermordet und deren Sohn entführt worden war und
die ins Exil fliehen musste, entschieden, dass die Jahre des Exils in gleicher Weise ent-
schädigt werden müssten wie die Zeit in Haft. Das Leid, das die Klägerin im Exil erfah-
ren musste, so bestätigte das Gericht, sei mit dem der politischen Gefangenen gleich-
zusetzen. Nach dieser Einzelfallentscheidung – und in Anbetracht der erheblichen
Zahl von Argentiniern, die aus politischen Gründen ins Exil gehen mussten – wurde
an einer gesetzlichen Regelung der Entschädigungsansprüche gearbeitet. Der Gesetz-
gebungsprozess verzögerte sich immer wieder. So wurde diese Frage 2016 nicht durch
ein Gesetz, sondern durch eine Resolution des Ministers für Justiz und Menschenrech-
te (Resolución MJYDH 670/16) entschieden. Diese Resolution, die explizit den Fall Sus-
ana Yofre de Vaca Narvaja erwähnt, sieht vor, dass Argentinier, die nachweislich aus
politischen Gründen das Land verlassen mussten, Anspruch auf ein Viertel der Leis-
tungen haben, welche die Ley Nr. 24.043 für ehemalige politische Häftlinge vorsieht.

2.4.9 Psycho-soziale Unterstützung für Repressionsopfer

Als im Jahr 2005 ehemalige Häftlinge der ESMA gemeinsam mit Präsident Néstor
Kirchner dieses Haft- und Folterzentrum besuchten, wurden die schwerwiegenden
Folgen deutlich, unter denen die Opfer auch noch nach Jahren litten. Nach langen
konzeptionellen Debatten um eine angemessene asistencia integral wurde 2011 das
Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos „Dr. Fernando
Ulloa“ (Zentrum zur Unterstützung von Opfern von Menschenrechtsverletzungen „Dr.
Fernando Ulloa“) als Einrichtung der Secretaría de Derechos Humanos des Justizminis-
teriums geschaffen. Im folgenden Jahr wurde der Zuständigkeitsbereich auch auf Op-
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fer gegenwärtiger Menschenrechtsverletzungen ausgeweitet.73 Eine besondere Bedeu-
tung kam dem Zentrum auch im Kontext der wieder aufgenommenen strafrechtlichen
Aufarbeitung der Vergangenheit zu, da diese Verfahren sowohl bei Zeugen als auch
bei Opfern und Angehörigen Retraumatisierungen auslösten.74

Das Centro Ulloa hat neben der ganzheitlichen Therapie, Begleitung und Beratung
von Opfern auch die Aufgabe, die Vernetzung und Qualifizierung von Therapeuten
auf nationaler Ebene zu fördern, die inhaltliche Debatte über den Zusammenhang
von Menschenrechtsverletzungen und psychischen Erkrankungen zu fördern und po-
litikberatend tätig zu sein.

2.5 Versöhnung

Der Begriff „Versöhnung“ ist im argentinischen Kontext nicht sehr präsent und – vor
allem aus Sicht der Opfer und der Menschenrechtsbewegung – negativ besetzt. Der
Hintergrund dürfte darin zu suchen sein, dass das Konzept der Versöhnung oft eine
religiöse Komponente hat und von der katholischen Kirche immer wieder ins Spiel
gebracht wurde. Die katholische Kirche spielte in Argentinien – anders als etwa im
Nachbarland Chile – überwiegend eine ambivalente bis unrühmliche Rolle: Es fand
keine öffentliche Anklage des Unrechts statt; Hilfesuchenden blieben die Türen oft
verschlossen; etliche Bischöfe standen in enger Verbindung zum Militärregime etc.
Darüber hinaus spielten einige Militärgeistliche eine zweifelhafte Rolle in den Haft-
und Folterzentren.75 Auch im öffentlichen Diskurs zeigte die Bischofskonferenz immer
wieder ihre Nähe zum Regime.76 So erklärte sie etwa 1984, zur selben Zeit, als die CO-
NADEP versuchte, die Verbrechen der Diktatur zu erfassen und zu untersuchen, und
als die Prozesse gegen die Hauptverantwortlichen des Staatsterrorismus vorbereitet
wurden, „dass die wahrhafte Versöhnung nicht nur auf Wahrheit und Gerechtigkeit
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73 Vera Vital Brasil, „Fabiana Rousseaux and Bárbara Conte, Reparación simbólica en América Latina
como Política de Estado: La experiencia de asistencia a víctimas en Brasil y la Argentina“, in Territorios
Clínicos de la Memoria (2019), verfügbar unter: https://tecmered.com/reparacion-simbolica-en-america-
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74 Mariana Wikinski, „Testimonio y experiencia traumática: la declaración ante la justicia“, in Expe-
riencias en salud mental y derechos humanos: Aportes desde la política pública, hrsg. vom Ministerium
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beruht, sondern auch auf Liebe und Verzeihen“77. Die Öffentlichkeit nahm dies über-
wiegend als Parteinahme für die alten Verbündeten wahr. Dieses Konzept der „Ver-
söhnung“ wurde von den Opfern als Versuch verstanden, die Vergangenheit zurück-
zulassen, ohne dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen und die lange
Zeit geleugneten Tatsachen überhaupt untersucht würden.

In gleicher Weise bediente sich Präsident Carlos Menem immer wieder dieses To-
pos’ und rechtfertigte damit etwa die Begnadigung der bereits verurteilten Militärs
und einiger Mitglieder der Guerilla. Seine Vergangenheitspolitik folgte dem Ideal der
Reconciliación oder Pacificación Nacional, das maßgeblich von der Vorstellung geprägt
war, man solle die Vergangenheit ruhen lassen und den Blick nach vorne richten. Für
die Opfer und ihre Angehörigen stellten die Straflosigkeit und das Vergessen die zwei
Seiten der Münze dar, mit der diese vermeintliche Nationale Versöhnung bezahlt wer-
den sollte.78

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass Versöhnungsinitativen in Argen-
tinien keinen großen Erfolg hatten und auch in der Vergangenheitspolitik keine be-
deutende Rolle einnehmen konnten.

2.6 Aufarbeitungsgesetze

Die Fragen der Aufarbeitung und hier besonders der Entschädigung wurden in Argen-
tinien stets rechtsförmig behandelt. Da die Genese, die Inhalte und Entstehungskon-
texte der Aufarbeitungsgesetze bereits an den entsprechenden Stellen dieser Studie
ausführlicher dargelegt wurden, soll hier ein tabellarischer Überblick über die rele-
vanten Rechtsnormen genügen.

Rechtsnorm Jahr Inhalt

Ley Nr. 22.924 1983 Ley de Pacificación Nacional: Amnestie für mögliche Straftaten, die im Rahmen
des Antisubversionkampfes begangen wurden, aber auch für mögliche terro-
ristische Straftaten

Ley Nr. 23.040 1983 Aufhebung des Auto-Amnestiegesetzes der Militärregierung (Ley de Pacificación
Nacional, Ley Nr. 22.924)

Decreto 187/83 1983 Schaffung der Wahrheitskommission Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas

Ley Nr. 23.049 1984 Reform des Militärgesetzbuches (Código Militar)

Ley Nr. 23.053 1984 Rückkehr von Personen des Auswärtigen Dienstes, denen aus politischen
Gründen die Einreise verweigert worden war

312  Veit Straßner

77 Conferencia Episcopal Argentina, „Asamblea Plenaria: Democracia, responsabilidad y esperanza
(13.04.1984)“, in Iglesia y Democracia en la Argentina. Selección de documentos del Episcopado Argen-
tino, hrsg. von der Argentinischen Bischofskonferenz, Buenos Aires: Conferencia Episcopal Argentina,
2006, S. 95–102, 101.
78 Straßner, Die offenen Wunden Lateinamerikas, S. 132.



Rechtsnorm Jahr Inhalt

Ley Nr. 23.117 1984 Wiedereingliederung von Arbeitern in öffentlichen Unternehmen, die wegen
politischer oder gewerkschaftlicher Aktivitäten entlassen worden waren

Ley Nr. 23.238 1985 Wiedereingliederung von Lehrkräften, die aus politischen Gründen entlassen
worden waren

Ley Nr. 23.278 1985 Anrechnung von Zeiten politisch bedingter Arbeitslosigkeit auf die Renten-
und Pensionsansprüche

Ley Nr. 23.466* 1986 Erstes Gesetz zur finanziellen Entschädigung von Angehörigen Ver-
schwundener durch eine minimale Pension

Ley Nr. 23.511 1987 Einrichtung der Nationalen Gen-Datenbank

Ley Nr. 23.523 1988 Wiedereingliederung von Bankmitarbeitern, die aus politischen Gründen en-
tlassen worden waren

Ley Nr. 23.852 1990 Befreiung der Kinder von Verschwundenen von der Wehrpflicht

Decreto 70/91* 1991 Dekret zur finanziellen Entschädigung ehemaliger politischer Häftlinge

Ley Nr. 24.043* 1991 Entschädigungsgesetz für ehemalige politische Häftlinge

Ley Nr. 25.457 1992 Einrichtung der CONADI

Ley Nr. 24.321* 1994 Klärung des rechtlichen Status der Verschwundenen durch eine declaración de
ausencia por desaparición forzada

Ley Nr. 24.411* 1994 Entschädigung der Angehörigen der Verschwundenen und Ermordeten durch
eine Einmalzahlung in Höhe von ca. 220.000 US-Dollar

Ley Nr. 25.633 2002 Erklärung des 24. März als Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Ley Nr. 26.085 2004 Erklärung des 24. März (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia)
zum nationalen Feiertag

Ley Nr. 26.564 2009 Ausweitung der Leyes Nr. 24.043 und 24.411 auf den Zeitraum vom 16. Juni
1955 bis zum 9. Dezember 1983

Decreto 4/2010 2010 Regelung des Zugangs zu Akten und Archiven

Ley Nr. 26.691 2011 Erklärung der Geheimen Haftzentren aus der Zeit der Diktatur zu Erinnerung-
sorten

Ley Nr. 26.913 2013 Zubilligung einer Gnadenpension für die Leistungsempfänger der
Ley Nr. 24.043 sowie weiterer Personengruppen

Ley Nr. 27.143 2015 Aufhebung der Antragsfristen für Entschädigungsleistungen gemäß der Leyes
Nr. 24.043, 24.411 und 26.564

Resolución 670/16
(Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos)

2016 Finanzielle Entschädigungen für Personen, die aus politischen Gründen ins Exil
gehen mussten

Hinweis: Alle hier angeführten Gesetze, Dekrete und Verordnungen sind mittlerweile online abrufbar, die
URLs ändern sich jedoch häufig. Die Gesetze sind durch eine einfache Online-Suche mit der
Nummer des Gesetzes bzw. Dekretes (ggf. mit dem zusätzlichen Suchbegriff „Argentina“) pro-
blemlos aufzufinden.
Die mit * gekennzeichneten Gesetze (sowie ggf. weitere Ausführungsbestimmungen) finden sich
in englischer Übersetzung in Pablo de Greiff (Hrsg.), The Handbook of Reparations, Oxford 2006,
Kapitel 22.
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Betrachtet man den Korpus und den Entstehungsprozess der argentinischen Aufarbei-
tungs- und Entschädigungsgesetze, so fallen drei Aspekte besonders auf:

(i) Üblicherweise wurden die wesentlichen inhaltlichen Fragen der Aufarbeitung
bzw. Entschädigung durch die Legislative in Form von Gesetzen geregelt. Rechtsnor-
men unterhalb der Gesetzesebene wie präsidentielle Dekrete oder ministerielle Erlas-
se stellen die Ausnahme dar (davon unberührt sind freilich die auf die Gesetze als
Ausführungsnormen folgenden Dekrete und Resolutionen). Im Falle des Entschädi-
gungsdekrets 70/91 folgte auf das unabgestimmte Vorpreschen des Präsidenten bald
eine einheitliche gesetzliche Regelung durch den Gesetzgeber.

(ii) Auffällig ist auch, dass viele Aufarbeitungsgesetze (sowohl im Bereich der Re-
parationen als auch in dem der strafrechtlichen Aufarbeitung) erstritten werden
mussten. Die Initiative für die Gesetze ging in der Regel nicht von staatlichen Stellen
aus. Vielmehr war es der Druck, den die Menschenrechts- und Opferorganisationen
durch Musterprozesse aufbauten, der die Themen auf der öffentlichen und auf der
politischen Agenda platzierte.

Mit den peronistischen Regierungen von Néstor und später Cristina Kirchner ist
hier ein Wandel festzustellen. Die Aufarbeitung der Vergangenheit wurde unter die-
sen Präsidentschaften zum expliziten Politikziel erhoben. Hinsichtlich der vorange-
gangenen Präsidenten (mit Einschränkungen bei der Präsidentschaft von Raúl Alfon-
sín) kann man dagegen fast sagen, dass Fortschritte im Bereich der Aufarbeitung eher
trotz statt wegen der Regierungspolitik erzielt werden konnten.

(iii) Im Zusammenhang mit den erwähnten Präzedenzfällen und Musterklagen
kommt im Falle Argentiniens – wie auch in vergleichbaren Fällen – internationalen
Rechtsnormen eine besondere Bedeutung zu. So war es immer wieder der Interameri-
kanische Menschenrechtsgerichtshof in San José, Costa Rica, der von den Opfern ange-
rufen wurde. Eine drohende Niederlage in San José bewegte die Regierung dann zu
außergerichtlichen Einigungen und zur einheitlichen Regelung der zur Debatte ste-
henden Fragen in Form von Gesetzen.

2.7 Aktenzugang

2.7.1 Die angebliche „Nicht-Existenz“ von staatlichen Informationen und Akten

Wie in vielen Ländern mit vergleichbarer Vergangenheit stellte der Zugang zu verläss-
lichen Informationen über Art und Ausmaß der Repression wie auch über das Schick-
sal einzelner Opfer oder über die Verantwortlichkeiten ein heikles Thema dar.79 Gera-
de in Argentinien war die Repression durch ein hohes Maß an Verschleierung
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geprägt, wie auch die weit verbreitete Praxis des Verschwindenlassens zeigt. Die
Streit- und Sicherheitskräfte bestritten deshalb stets, in die repressiven Aktionen ein-
gebunden (gewesen) zu sein. Sie gaben vor, nichts vom Verschwinden von Personen
zu wissen und folglich auch über keinerlei Akten oder Archive zu verfügen. Es gäbe –
so das über Jahrzehnte gepflegte Narrativ – schlichtweg keine Dokumente über den
„Anti-Subversionskampf“.

2.7.2 Die Bedeutung der Archive der Menschenrechts- und Opferorganisationen

Folglich stellten die Archive, die von den Menschenrechts- und Opferorganisationen
im Laufe der Jahre zusammengetragen wurden, die einzige Informationsquelle dar.
So stützte sich auch die CONADEP bei ihrer Arbeit maßgeblich auf die Dokumentation
dieser Organisationen. Ähnlich verhielt es sich mit den Nachforschungen im Rahmen
der Junta-Prozesse und später der „Wahrheitsprozesse“ sowie mit den gerichtlichen
Untersuchungen vor der Justiz anderer Nationen. Zugleich förderten diese Prozesse
weiteres Material und weitere Erkenntnisse zutage, die oft zerstreut in den Gerichtsar-
chiven lagen.

2.7.3 Die Gründung des Nationalen Erinnerungsarchivs (2003)

Um die im Laufe der Zeit angesammelten Dokumente zu verwalten und zu pflegen,
schuf Präsident Néstor Kirchner im Dezember 2003 das dezentral organisierte Archivo
Nacional de la Memoria (ANM) (Decreto 1259/2003), das der Secretaría de Derechos Hu-
manos angegliedert war. Das Gründungsdekret nennt als Aufgaben des Archivs das
Entgegennehmen, Analysieren, Klassifizieren, Vervielfältigen, Digitalisieren und Ar-
chivieren von Informationen, Zeugenaussagen und Dokumenten über die Verletzun-
gen der Menschenrechte und der Freiheitsrechte durch den argentinischen Staat und
über die gesellschaftlichen und institutionellen Antworten auf diese Vergehen.

Das ANM sollte auch aktiv bei anderen Behörden nach entsprechenden Informa-
tionen und Dokumenten suchen. In den vorangegangenen Jahren waren in verschie-
denen Provinzen geheime Archive unterschiedlicher Einheiten der Streit- und Sicher-
heitskräfte entdeckt worden.80 Das ANM sollte diese und noch folgende Bestände
erschließen und zugänglich machen.

Im Rahmen der Untersuchungen seit der Aufhebung der Amnestiegesetze wollten
die Gerichte immer wieder auf Beweismaterial aus dem ANM zurückgreifen. In der
Praxis stellte sich dies als Problem dar, da viele dieser Dokumente der Geheimhal-
tungspflicht unterlagen. Es war somit in jedem Einzelfall notwendig, die jeweiligen
Akten für die Gerichtsuntersuchungen freizugeben. Im Jahr 2010 wurde durch das De-
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creto 4/2010 der Zugang zu entsprechenden Akten (mit Ausnahme der Akten, die den
Malvinas-/Falkland-Konflikt oder andere zwischenstaatliche Konflikte zum Gegen-
stand haben) gewährt. Die Geheimhaltungspflicht, so hieß es in dem Dekret, würde
der vergangenheitspolitischen Strategie zuwiderlaufen, die der argentinische Staat
seit 2003 verfolge, also seit dem Beginn der Präsidentschaft Néstor Kirchners.

2.7.4 Entdeckung und Erschließung der Militärarchive

In den unterschiedlichen Behörden und Ministerien wurden in der Folge Arbeitsgrup-
pen eingerichtet, die in ihren Einrichtungen nach entsprechenden Akten und Archiv-
beständen suchen sollten. Im Jahr 2013 vermeldete etwa das Verteidigungsministeri-
um, dass in den Kellern eines Gebäudes der Luftwaffe 1.500 Akten mit „schwarzen
Listen“ aus der Zeit der Diktatur gefunden worden seien. Ebenso wurden Protokolle
von Junta-Sitzungen entdeckt. Nach diesen Funden ordnete der Verteidigungsminister
an, die Chefs der Generalstäbe der Teilstreitkräfte hätten dafür Sorge zu tragen, dass
in allen Einrichtungen der Streitkräfte etwaige Archivbestände lokalisiert und gemel-
det werden sollten. Im Jahr 2015 wurde innerhalb des Verteidigungsministeriums eine
Archivstruktur geschaffen, um diese Bestände zu erschließen und zugänglich zu ma-
chen.81

2.7.5 Erschließung und Konservierung der Archive der Menschenrechts- und Opfer-
organisationen

Die Archive der Menschenrechts- und Opferorganisationen beinhalteten über Jahr-
zehnte die einzigen Dokumente und Akten zu den Menschenrechtsverletzungen der
Militärdiktatur. Der Zustand dieser „Archive“ hing dabei maßgeblich von den finanzi-
ellen Möglichkeiten der NGOs und dem Engagement der Personen ab, die sich um die
Erschließung und Pflege der Archivbestände kümmerten. Im Jahr 2000 schlossen sich
die bedeutendsten NGOs zu einer erinnerungspolitischen Allianz zusammen.82 Memo-
ria Abierta, so der Name des Zusammenschlusses, setzte sich zum Ziel, die Archivbe-
stände der beteiligten Organisationen vollständig zu erfassen, zu verschlagworten
und digital zugänglich zu machen, um so interessierten Journalisten und Wissen-
schaftlern einen besseren Zugang zu den Quellen zu ermöglichen. Auf diese Weise
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wurden bereits rund 25.000 Archivalien registriert. Aufgrund ihrer Erfahrungen mit
dem Staat wollten die Menschenrechts- und Opferorganisationen die Hoheit über ihre
Archivbestände behalten und waren nicht gewillt, diese in staatliche Obhut zu geben.

Daneben baute Memoria Abierta ein audiovisuelles Archiv auf. Zu diesem Zweck
wurden über Jahre Hunderte von Zeitzeugeninterviews aufgezeichnet und verschlag-
wortet.83

2.7.6 Zwischenbilanz

Nachdem anfangs außer den Archiven und Materialsammlungen der Menschenrechts-
und Opferorganisationen scheinbar keine Archive bestanden und später der Zugang
zu den Archiven streng reglementiert war, konnten in den vergangenen Jahrzehnten
erhebliche Fortschritte erzielt werden. Im Jahr 2011 legte die NGO Memoria Abierta
einen Archivführer vor, in dem die damals bekannten und erschlossenen Bestände
aufgelistet waren. Ziel war es, die Arbeit der Staatsanwaltschaften bei der Untersu-
chung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu unterstützen. Bereits 2011 konnte
in der Publikation auf 26 Archive hingewiesen werden;84 in den vergangenen Jahren
kamen weitere hinzu. Ein qualitativ neuer Schritt war die Öffnung erster Militärarchi-
ve.85 Da der Zugang zu den einzelnen Archiven in der Regel auf der Ebene der Provin-
zen und in Bezug auf das jeweilige Archiv geregelt ist, variieren die konkreten Arbeits-
und Zugangsbedingungen von Archiv zu Archiv und hängen nicht zuletzt von der Ko-
operationswilligkeit der Einrichtungen ab.86

2.8 Gedenkorte

Das Thema Erinnerung und Gedenken spielte unmittelbar nach dem Ende der Dikta-
tur zunächst eine untergeordnete Rolle. Die Aktivitäten der Menschenrechts- und Op-
ferorganisationen konzentrierten sich auf die Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit.
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Im Kontext des 20. Jahrestages des Putsches (1996) konkretisierten sich die Wünsche
und Forderungen der Menschenrechtsbewegung nach einem Gedenkort. Nach zahlrei-
chen Debatten und Kontroversen wurde im Stadtparlament von Buenos Aires die Ein-
richtung eines Parque de la Memoria, eines Erinnerungsparks, an den Ufern des Río
de la Plata beschlossen, über dessen Mündungsdelta zahlreiche Regimegegner bei den
berüchtigten „Todesflügen“ abgeworfen worden waren. Viele Leichen wurden an die
Ufer des Flusses gespült; noch mehr Leichen blieben für immer verschwunden. Es
dauerte etliche Jahre, bis der Park fertiggestellt wurde. Neben dem Gedenken finden
dort heute auch Kulturevents und Veranstaltungen zur Menschenrechtserziehung
statt.87

Etwa zur gleichen Zeit setzte Carlos Menem, der damalige Staatspräsident, ein ent-
gegengesetztes Zeichen: Im Januar 1998 ordnete er den Abriss der Escuela Mecánica de
la Armada (ESMA) an (Decreto 8/98). Die in Buenos Aires gelegene ESMA war während
der Diktatur eines der berüchtigtsten Haft- und Folterzentren. Tausende Menschen
wurden dort gefangen gehalten und gefoltert. Viele von ihnen wurden anschließend
tot oder betäubt über dem Río de la Plata abgeworfen.

Im Decreto 8/98 war ausdrücklich davon die Rede, dass der Abriss einen „unleug-
baren symbolischen Wert“ habe und Zeugnis für den Willen sei, die „Widersprüche
der Vergangenheit“ hinter sich zu lassen, die „Lehren der jüngsten Geschichte anzu-
nehmen“. So käme der „Wille zur Versöhnung zwischen den Argentiniern zum Aus-
druck“. An derselben Stelle sollte ein repräsentatives Symbol der nationalen Einheit
entstehen.88

Dieser Vorstoß Menems löste heftige Protest seitens der Menschenrechtsbe-
wegung sowie eine breite öffentliche Debatte aus. Angehörige der Verschwundenen
klagten gegen diese Pläne und bekamen im Oktober 1998 Recht: Als Ort massiver Men-
schenrechtsverletzung komme der ESMA bei laufenden oder künftigen Gerichtspro-
zessen eine wichtige Funktion zu, wenn es etwa darum gehe, das dort Geschehene zu
rekonstruieren. Darüber hinaus stelle die ESMA einen Teil des kulturellen Erbes der
Nation dar und sei deswegen schutzwürdig.89 Fünf Jahre später wurde die ESMA unter
Präsident Kirchner den Menschenrechtsorganisationen übergeben, damit dort ein Mu-
seo de la Memoria entstehe.

Das Museo de la Memoria untersteht direkt dem Menschenrechtssekretariat des
Ministeriums für Justiz und Menschenrechte und wird aus öffentlichen Mitteln finan-
ziert. Mit einem Mitarbeiterstab von rund 50 Personen (zuzüglich des Aufsichts- und
Dienstpersonals) ist es gut ausgestattet.

318  Veit Straßner

87 Einen (visuellen) Eindruck bietet https://parquedelamemoria.org.ar/en/empy/ (letzter Zugriff;
17.10.2022).
88 Estela Schindel, „Die Präsenz der Vergangenheit im urbanen Raum: Erinnerungsorte in Argenti-
nien, Brasilien, Chile und Uruguay“, in Lateinamerika Analysen 9 (2004), S. 155–180, hier S. 169 f.
89 CELS, Derechos Humanos en la Argentina 1998, S. 68 ff.

https://parquedelamemoria.org.ar/en/empy/


Die Dauerausstellung befindet sich im Hauptgebäude der ESMA. Auf mehreren
Stockwerken und in vielen Ausstellungssälen werden unterschiedliche Aspekte des
Staatsterrorismus in Bezug zum konkreten Ort – der ESMA – vermittelt: Mit Filmen,
Informationstafeln und Videoinstallationen werden etwa der historische Kontext, die
Geschichte der ESMA und die Juicios (Gerichtsverfahren) thematisiert. Einzelne The-
menräume behandeln etwa das Schicksal der schwangeren Häftlinge, Folter, Zwangs-
arbeit, das Personal (Folterer, Befehlshaber) oder die Bereicherung am Besitz der
Verschleppten. Die Dauerausstellung wurde in einem langen Konsultationsprozess er-
arbeitet, an dem neben Fachwissenschaftlern und Museumsexperten auch Überleben-
de der ESMA, Zeitzeugen und Vertreter der Menschenrechts- und Opferorganisationen
beteiligt waren.90

Neben einer Dauerausstellung werden immer wieder thematische Sonderausstel-
lungen angeboten. Ebenso finden dort kulturelle und wissenschaftliche Veranstaltun-
gen rund um das Thema Erinnerungskultur und Diktatur statt. Neben didaktischen
Materialien bietet das Museum auch Lehrerfortbildungen sowie geführte Besuche an.
Jedes Jahr besuchen Tausende Menschen das Museum.

Ausgehend von der Einzelfallentscheidung, die ESMA zu einem Erinnerungsort zu
machen, wurde im Jahr 2011 ein Gesetz verabschiedet, das alle geheimen Haftzentren
aus der Zeit der Diktatur zu Erinnerungsorten erklärte (Ley Nr. 26.691). Dieses Gesetz
verpflichtet die Regierung, diese Orte zu erhalten und gerichtliche Untersuchungen zu
ermöglichen. Außerdem sollten die Orte als Gedenkorte bewahrt werden, an denen
die Erinnerung an das wachgehalten werden soll, „was sich während des Staatsterro-
rismus in unserem Land ereignete“ (Art. 2). Seither wurden in Argentinien fast 50 Ge-
denkstätten an Erinnerungsorten der Diktatur geschaffen, für deren Verwaltung das
Archivo Nacional de la Memoria zuständig ist.91 An weiteren 160 Stellen wurden Infor-
mationstafeln angebracht. Die Zuständigkeit hierfür liegt teilweise auf der Ebene der
Bundesregierung, teilweise auf der Ebene der Provinzregierungen.92 In die Gestaltung
der Erinnerungsorte sowie der Informationstafeln werden stets auch zivilgesellschaft-
liche Akteure wie etwa Opfer- und Menschenrechtsorganisationen oder auch Überle-
bende eingebunden, die diese Orte aus ihrer eigenen Erfahrung kennen.93
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2.9 Gedenkveranstaltungen

2.9.1 Die Donnerstags-Proteste der Madres de Plaza de Mayo

Der Donnerstag ist seit Jahrzehnten der wöchentlich wiederkehrende Gedenktag, an
dem die Madres de Plaza de Mayo, die Mütter der Verschwundenen mit ihren weißen
Kopftüchern, vor dem Präsidentenpalast die Menschenrechtsverletzungen anklagen
und Aufklärung des Schicksals der Verschwundenen fordern. Seit April 1977 treffen
sich die Madres wöchentlich auf der Plaza de Mayo, um ihre Runden um den Obelis-
ken auf der Plaza zu drehen. Während der Diktatur waren Proteste im Stehen verbo-
ten. Im November 2020 fand die Marcha zum 2.222. Mal auf der Plaza de Mayo statt.
An normalen Donnerstagen beteiligen sich rund zwei bis drei Dutzend Personen an
derMarcha; altersbedingt nehmen immer weniger Madres an den Kundgebungen teil.

2.9.2 Die Entwicklung des 24. März zum Nationalen Gedenktag

Der emblematische Tag des Gedenkens im Zusammenhang mit der argentinischen Mi-
litärdiktatur ist der 24. März, der Tag des Putsches. Während der Militärdiktatur nutz-
ten die Streitkräfte diesen Tag, um an die Verantwortung zu erinnern, aus der heraus
sie die Aufgabe übernommen hatten, die Nation vor der Bedrohung der Subversion zu
retten. Ab Anfang der 1980er-Jahre wurden aber im Kontext des Jahrestags des Put-
sches auch immer wieder kritische und abweichende Meinungen bei Protestaktionen
artikuliert.94

Mit der Rückkehr zur Demokratie nutzte die Menschenrechtsbewegung diesen
Tag, um ihren Forderungen nach Verdad y Justicia, nach Aufklärung und Gerechtig-
keit, Nachdruck zu verleihen. Es war zunächst ein inoffizieller Gedenktag, den die au-
ßerparlamentarische Opposition und die Zivilgesellschaft nutzten, um die unzulängli-
che Aufarbeitung der Vergangenheit anzuklagen. Regelmäßig gingen Tausende von
Menschen an diesem Tag auf die Straßen. Die Regierungschefs bemühten sich über
Jahre, dieses Datum so weit wie möglich zu ignorieren. Erst anlässlich des 20. Jahres-
tags des Putsches im Jahr 1996 äußerte sich mit Carlos Menem zum ersten Mal ein de-
mokratisch gewählter Präsident an diesem Datum zum Putsch. Er tat dies allerdings
in einer abstrakten Weise, benannte keine Verantwortlichkeiten und sprach von ei-
nem „schmutzigen Krieg“, bei dem viel Blut vergossen worden sei.95 Er bediente damit
das in Argentinien immer wieder bemühte Bild von den zwei Dämonen (dem der Sub-
version und dem der Militärs), die gegeneinander einen blutigen Krieg führten. Dieses
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als „Theorie der zwei Dämonen“ bekannte Narrativ setzt die Gewalt beider Seiten
gleich und blendet gleichzeitig die Verantwortung und Beteiligung anderer Akteure
und der Gesellschaft als Ganzer aus.96 Anlässlich des 20. Jahrestags des Putsches fan-
den zahlreiche von der Menschenrechtsbewegung initiierte Veranstaltungen statt, an
denen allein in Buenos Aires zwischen 50.000 und 100.000 Menschen teilnahmen.97

Nachdem der 24. März über lange Jahre ein Gedenktag war, der von der Men-
schenrechtsbewegung mit Inhalten gefüllt wurde, griff Präsident Menem im Jahr 1998
diese Datum auf und ordnete in einem Dekret (Decreto Nr. 314/98) an, dass in den
Schulen und Bildungseinrichtungen an diesem Tag eine „kritische Analyse“ des Staats-
streichs stattfinden und der Opfer gedacht werden solle – „sowohl der Opfer der irra-
tionalen Gewalt, die von den bewaffneten Gruppen ausging, als auch der Opfer der
illegalen Repression.“

Vier Jahre später, im Jahr 2002, verabschiedete das Parlament die Ley Nr. 25.633,
die den 24. März als Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia („Nationa-
ler Erinnerungstag für die Wahrheit und die Gerechtigkeit“) etablierte. Er sollte dem
Gedenken an diejenigen dienen, die „Opfer jenes Prozesses wurden, der an diesem
Tag im Jahr 1976 seinen Anfang nahm“ (Art. 1). Somit wurde der 24. März zum offiziel-
len Gedenktag, war jedoch noch kein „Feiertag“ in dem Sinne, dass er arbeitsfrei
wäre. Dies wurde im Jahr 2006 erreicht, als das Parlament einer Gesetzesvorlage von
Präsident Néstor Kirchner zustimmte und den 24. März zum nationalen Feiertag er-
hob (Ley Nr. 26.085).

Zu gesellschaftlichen Kontroversen kam es, als der konservative Präsident Mau-
ricio Macri im Januar 2017 den Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia
in einen beweglichen Feiertag umwandeln wollte, sodass er bei Bedarf auf einen Mon-
tag oder einen Freitag verschoben werden konnte, was der Bevölkerung ein verlän-
gertes Wochenende beschert hätte. Diese Entscheidung zog so massive Proteste nach
sich, dass Macri zurückrudern musste. Seine Kritiker sahen darin ein weiteres Zeichen
für die Strategie Macris, die Bedeutung der Diktatur in der öffentlichen Wahrneh-
mung zurückzudrängen und den Staatsterrorismus zu banalisieren. Zu dieser Strate-
gie passte auch, dass Macri bei der Neuauflage des CONADEP-Berichts lediglich den
kontrovers diskutierten Prolog der Erstausgabe aufnehmen und das zweite Vorwort,
das bei anderen Neuauflagen des Berichts ergänzt worden war, streichen ließ (vgl.
Kap. 2.10.1.).

2.9.3 Die „Widerstandsmärsche“ der Menschenrechtsbewegung

Seit 1981 organisierten dieMadres de Plaza de Mayo jedes Jahr im Dezember eineMar-
cha de Resistencia. Sie nahmen dabei stets auf die aktuelle politische Situation sowie
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auf ihre Anliegen Bezug (Aufklärung des Schicksals der Verschwundenen, Bestrafung
der Verantwortlichen etc.). Die ersten Marchas standen unter dem Motto „Con vida los
llevaron, con vida los queremos“ („Lebendig haben sie sie mitgenommen, lebendig wol-
len wir sie zurück“). Im Kontext des Falkland-/Malvinas-Konfliktes etwa lautete das
Motto derMarcha „Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también“ („Die Mal-
vinas-Inseln sind argentinisch, die Verschwundenen auch“). Im Laufe der Zeit wandel-
te sich das Profil der Marchas, auch wenn die Grundforderungen nach Verdad y Justi-
cia immer gleich blieben. Die Marchas, an denen sich regelmäßig Tausende Menschen
beteiligten, hatten die Funktion, die Politik der Straflosigkeit anzuklagen.98

Im Jahr 2006, während der Präsidentschaft Néstor Kirchners, stellten die Madres
ihre alljährlichen Marchas ein. Mit Kirchner im Präsidentenpalast, so die Madres, hät-
ten sie einen Freund und nicht mehr einen Feind in der Casa Rosada, dem Regierungs-
sitz.

Am 10. Dezember 2015 aber, dem Internationalen Tag der Menschenrechte und
dem Tag des Amtsantritts des Konservativen Mauricio Macri, nahmen die mittlerweile
hochbetagten Madres ihre Marchas wieder auf.

2.10 Aufarbeitungsinstitutionen

2.10.1 Die Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)

Die Erwartungen waren hoch, die sich an die erste Regierung nach dem Ende der Dik-
tatur richteten. Raúl Alfonsín war bereits im Wahlkampf mit dem Versprechen ange-
treten, die Menschenrechtsverletzungen der Diktatur zu untersuchen und die Verant-
wortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Alfonsín war 1975 Gründungsmitglied der
Menschenrechtsorganisation Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH) und somit den Anliegen der Opfer seit langem verbunden.

In der ersten Woche nach seiner Amtsübernahme richtete Alfonsín die Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP, Nationale Kommission über
das Verschwinden von Personen) ein.99 Ihr Auftrag war es, innerhalb eines halben
Jahres das Schicksal aller Verschwundenen der Jahre 1976 bis 1983 zu untersuchen
(Decreto 187/83). Alle staatlichen Einrichtungen ebenso wie die Streit- und Sicherheits-
kräfte wurden zur Zusammenarbeit verpflichtet. Die CONADEP hatte die Aufgabe, die
Arbeit der Gerichte vorzubereiten und zu unterstützen. Sie selbst sollte jedoch keine
rechtliche Bewertung vornehmen.

Entgegen den Forderungen der Menschenrechtsbewegung handelte es sich bei
der CONADEP nicht um eine parlamentarische Untersuchungskommission, sondern
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um eine vom Präsidenten eingesetzte, deren Mitglieder von ihm bestimmt wurden.
Das 13-köpfige Gremium bestand aus Vertretern des Parlaments, der Religionsgemein-
schaften sowie aus bekannten Persönlichkeiten aus Kultur und Gesellschaft. Den
Vorsitz hatte der Schriftsteller Ernesto Sábato inne. Die Mehrheit der rund 100 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der CONADEP stammte aus den Reihen der Menschen-
rechtsorganisationen, deren Archive die wesentliche Informationsquelle der Kommis-
sionsarbeit bildeten.

Das Mandat der CONADEP war ursprünglich auf sechs Monate angelegt, wurde
aber einmal um drei weitere Monate verlängert. Rund 7.000 Personen wurden wäh-
rend dieser Zeit angehört. Besonders wertvoll für die Rekonstruktion des Schicksals
der Verschwundenen waren die Aussagen der Überlebenden. So gelang es, rund 340
geheime Haftzentren im ganzen Land zu identifizieren und teilweise in Augenschein
zu nehmen. Auf Friedhöfen und in möglichen Massengräbern wurde nach den sterbli-
chen Überresten der Verschwundenen gesucht.

Nach neunmonatiger Arbeit stellte Alfonsín am 20. September 1984 in einer bewe-
genden Feier die Ergebnisse der Kommissionsarbeit vor. Auf den Straßen nahmen
rund 70.000 Menschen öffentlich Anteil an der Übergabe des Berichts. Auf rund
50.000 Aktenseiten wurde das Verschwinden von 8.960 Menschen dokumentiert. Zu-
gleich räumte die Kommission ein, dass die tatsächliche Zahl höher liege.100 Die CONA-
DEP hielt in ihrem Bericht fest, dass es sich bei den Verbrechen nicht um Einzelfälle
handelte, sondern dass man von einem systematischen Staatsterrorismus sprechen
müsse, bei dem die „Exzesse“ zur Normalität gehörten.101 Der Bericht nannte die Ver-
antwortlichen nicht beim Namen. Diese Namen wurden dem Präsidenten gesondert
übergeben. Die Bedeutung der CONADEP kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Es gab im Juli 1984 einen zweistündigen Dokumentarfilm über die Arbeit der Kommis-
sion, in dem Angehörige und Opfer zu Wort kamen.102

Mit der Subsecretaría de Derechos Humanos wurde eine Einrichtung geschaffen,
die die Arbeit und die Archive der CONADEP weiterführen sollte. Sie sollte auch das
Schicksal der verschwundenen Kinder aufklären und weitere Anzeigen entgegenneh-
men. Sie erarbeitete eine Zusammenfassung der CONADEP-Ergebnisse, die unter dem
Titel Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
im November 1984 in Buchform erschien. Innerhalb von zwei Monaten waren zwei
weitere Auflagen erforderlich. In den folgenden Jahren erschien das Werk in zahlrei-
chen Auflagen und Neueditionen.103 Bis heute ist es im Buchhandel erhältlich.
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Die CONADEP übergab, wie es ihr Mandat vorsah, über 1.000 Fälle an die Justiz.
Die neu eingerichtete Subsecretaría unterstützte die Gerichte und leitete weitere Fälle
von Menschenrechtsverletzungen an die Justiz weiter.104

2.10.2 Die Schaffung einer zentralen Menschenrechtsinstitution

Im Kontext der Arbeit der CONADEP wurde im September 1984 die Subsecretaría de
Derechos Humanos geschaffen (Decreto 3090/84). Diese Institution war zunächst dem
Innenministerium angegliedert und hatte u. a. die Aufgabe, als Anlaufstelle für die An-
zeige von Menschenrechtsverletzungen zu dienen, den Menschenrechtsschutz zu för-
dern, die Aufklärung des Schicksals der Verschwundenen voranzutreiben etc. Vor al-
lem aber sollten die Unterlagen der CONADEP bewahrt und gepflegt werden.

Die Subsecretaría de Derechos Humanos besteht bis heute fort. Allerdings haben
sich im Laufe der Zeit die Bezeichnungen, die institutionelle Anbindung, das Aufga-
benfeld sowie die Bedeutung verändert. Im Rahmen einer Strukturreform des Innen-
ministeriums erhielt die Institution zunächst den Rang einer Dirección Nacional de
Derechos Humanos. Die Zuständigkeit wurde um die Einhaltung internationaler Men-
schenrechtsnormen erweitert. Ebenso war die Institution zuständig für die Abwick-
lung der Entschädigungszahlungen. Bei einer weiteren Strukturreform des Innen-
ministeriums wurde sie 1996 in Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales
umbenannt. Im Jahr 1999 wurde die Subsecretaría dem Justizministerium angegliedert
und im Jahr 2002 in den Rang einer Secretaría erhoben (Decreto Nr. 357/2002).

Schrittweise wuchs die Institution. Zu Beginn waren rund 50 Personen in der Sub-
secretaría beschäftigt. Die Zahl stieg während der Regierungszeit Néstor Kirchners
zeitweise bis auf 1.000 Mitarbeiter an. Ebenso wurden die Aufgabenfelder ausgewei-
tet. Aktuell gehört die Secretaría de Derechos Humanos dem Ministerium für Justiz
und Menschenrechte an und gliedert sich in zwei Subsecretarías – eine zur Förderung
der Menschenrechte und eine zum Schutz der Menschenrechte. Zu ihren Aufgabenbe-
reichen gehören u. a. folgende Unterabteilungen: das Nationale Institut für die Anlie-
gen der Indigenen, der Bundesmenschenrechtsrat, das Nationale Erinnerungsarchiv
(vgl. Kap. 2.7.3.), die CONADI (vgl. Kap. 2.10.3.), das Centro Cultural de la Memoria Ha-
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roldo Conti (Zentrum für Menschenrechtsbildung/-erziehung), die zentrale Koordinie-
rungsstelle für Erinnerungsorte und Gedenkstätten, das Erinnerungsmuseum der Es-
cuela Mecánica de la Armada (ESMA) und das Einheitliches Register für Opfer des
Staatsterrorismus (RUVTE).105

Es zeigt sich, dass die in der Folge der CONADEP-Arbeit eingerichtete Institution
nicht nur weiter bestand, sondern im Laufe der Zeit weiter gestärkt wurde. Ebenso
wurde ihr Zuständigkeitsbereich ausgeweitet. Hierin spiegelt sich das sich ausweiten-
de Menschenrechtsbewusstsein in Argentinien wider: Wurde das Thema „Menschen-
rechte“ zunächst ausschließlich mit der Diktatur assoziiert, herrscht heute ein umfas-
senderes Verständnis vor. Im Laufe der Zeit waren es immer wieder prominente
Persönlichkeiten aus den Reihen der Menschenrechtsbewegung, die die Leitung der
(Sub-)Secretarías innehatten.

2.10.3 Die Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI)

Im Fokus der CONADEP stand das Schicksal der Verschwundenen. Die CONADI, die
Nationale Kommission für das Recht auf Identität, hingegen sollte sich um das Schick-
sal der desaparecidos vivos, der „lebenden Verschwundenen“, also der verschwunde-
nen Kinder kümmern.

Bereits 1987 war die Banco Nacional de Datos Genéticos, die Nationale Gen-Daten-
bank, geschaffen worden (Ley Nr. 23.511). Die Asociación Civil Abuelas de Plaza de
Mayo, die Vereinigung der Großmütter, die nach ihren verschwundenen bzw. in der
Haft der Eltern geborenen Enkeln suchen, setzte sich in der Folge immer wieder für
die Verbesserung der Ausstattung der Gen-Datenbank ein. Nach langem Insistieren er-
reichte sie 1992 die Einrichtung der zunächst von der Subsecretaría de Derechos Hu-
manos abhängigen, später aber eigenständigen CONADI (Ley Nr. 25.457), in der Regie-
rungsvertreter eng mit den Abuelas zusammenarbeiten. Um das Vertrauen der Opfer
in diese Institution zu stärken, übernahm Claudia Carloto, die Tochter der Präsidentin
der Abuelas, der weithin geschätzten Estela Carloto, die Leitung der CONADI.

Neben der Suche nach den verschwundenen Kindern bietet die CONADI Angehö-
rigen und Betroffenen Rechtsbeistand und leistet psychosozialen Beistand für die El-
tern sowie für jene Kinder bzw. jungen Erwachsenen, deren Identität aufgeklärt wer-
den konnte.

Bei ihrer Suche nach den verschwundenen Kindern setzte die CONADI auch auf
breit angelegte öffentliche Informationskampagnen, in denen für das Problem der
verschwundenen Kinder sensibilisiert wurde. Durch Hinweise aus der Bevölkerung
und anschließende Gentests konnte so bei zahlreichen Kindern die tatsächliche Identi-
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tät geklärt werden. Im Jahr 2019 gelang es, den Verbleib und die Identität von Javier
Matías Darroux Mijalchuk, des 130. Enkels, zu klären.106

2.11 Opferverbände

Die argentinische Diktatur hat viele Opfer. In der öffentlichen Wahrnehmung, in der
politischen Debatte und in der juristischen Aufarbeitung dominieren aber die Ver-
schwundenen bzw. deren Angehörige. Emblematisch stehen dafür die Madres de Pla-
za de Mayo, die Mütter, die sich während der Diktatur zusammenfanden, als sie in
unterschiedlichen Polizeidienststellen nach ihren verhafteten und seither verschwun-
denen Kindern fragten.107 Von vergleichbarer Bedeutung sind die Abuelas de Plaza de
Mayo, die Großmütter, die nach den verschwundenen bzw. während der Haft der
Mütter geborenen Enkeln suchen. Andere Opfergruppen spielen in Argentinien eine
deutlich nachgeordnete Rolle.

Wenngleich die Madres bzw. Abuelas die zentralen Protagonistinnen sind, so sind
die Menschenrechtsorganisationen dennoch von herausragender Bedeutung. Sie un-
terstützen und begleiten die Opfer und Opferorganisationen und leisten mit ihren
Rechtsabteilungen bzw. mit Juristen, die sie solidarisch bei ihrer Arbeit unterstützen,
maßgebliche Beiträge für die politische und juristische Aufarbeitung. In der Regel
agieren die advokatorischen Menschenrechtsorganisationen und die Opfergruppie-
rungen gemeinsam.
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106 Bei dem 130. Enkel handelte es sich um Javier Matías Darroux Mijalchuk, der 1977 im Alter von
vier Monaten gemeinsam mit seiner Mutter „verschwand“. Sein Vater war wenige Tage zuvor entführt
worden, wie Augenzeugen bestätigen konnten. Seither galt er als verschwunden. Seine Mutter erhielt
einen Hinweis, wo sie ihren Partner finden könne. Als sie diesen Ort mit ihrem Baby aufsuchte, wurde
auch sie entführt und gilt seither als verschwunden. Das Baby wurde zur Adoption freigegeben. Die
offizielle Version war, dass es sich um ein auf der Straße ausgesetztes Findelkind handle, dessen Iden-
tität unklar sei. Mit den Jahren erwuchsen bei Javier Matías Darroux Mijalchuk Zweifel an seiner
Identität. Durch die Öffentlichkeitsarbeit der Abuelas war er auf deren Anlaufstellen aufmerksam ge-
worden und meldete sich dort. Genanalysen konnten schließlich bestätigen, dass er über vier Jahr-
zehnte mit einer falschen Identität aufgewachsen war und dass es sich bei seinen Eltern um zwei
„Verschwundene“ handelte. Fraglich ist, ob er noch einen ebenfalls verschwundenen Bruder bzw.
eine Schwester hat. Seine Mutter war zum Zeitpunkt ihrer Verschleppung bereits wieder schwanger
(Victoria Ginzberg, „Quién es el nieto 130: La historia de Javier Matías Darroux Mijalchuk“, in Página/
12, 14.06.2019).
107 Kuno Hauck und Rainer Huhle, „20 Jahre Madres de Plaza de Mayo: Geschichte, Selbstverständnis
und aktuelle Arbeit der Madres de Plaza de Mayo in Argeninien“, in Detlef Nolte (Hrsg.), Vergangen-
heitsbewältigung in Lateinamerika, Frankfurt am Main 1996, S. 108–127; Asociación Madres de Plaza de
Mayo, Historia de las Madres de Plaza de Mayo. 2. Auflage, Buenos Aires 2003; Marguerite Guzman
Bouvard, Revolutionizing Motherhood: The Mothers of the Plaza de Mayo. Wilmington 1994.



2.11.1 Die argentinischen Menschenrechtsorganisationen

Die meisten Menschenrechtsorganisationen Argentiniens entstanden im Kontext der
politischen Gewalt der 1970er-Jahre.108 1975 wurde die Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH) gegründet, in deren Reihen sich Aktivisten unterschiedli-
cher Weltanschauungen und Parteien fanden. Etwa zeitgleich entstand das Movimien-
to Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). Die Initiative ging von Seelsorgern
unterschiedlicher Kirchen aus, die nach Möglichkeiten suchten, den Verfolgten außer-
halb des oftmals engen institutionellen Rahmens ihrer Kirchen beizustehen. Es waren
vor allem historische protestantische Kirchen, aber auch einzelne katholische Diöze-
sen, die sich im MEDH engagierten. Versuche, die katholische Kirche als Ganze oder
die Bischofskonferenz zur Mitarbeit zu bewegen, blieben erfolglos.109 Eine besondere
Stärke des MEDH war die Anbindung an und die Unterstützung durch den Ökumeni-
schen Rat der Kirchen in Genf, was der Organisation auch internationale Kommunika-
tionsmöglichkeiten eröffnete.

Ebenfalls in den 1970er-Jahren entstand zunächst als kontinentale Bewegung der
befreiungstheologisch inspirierte Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); 1974 wurde der Ar-
gentinier Adolfo Pérez Esquivel Sekretär von SERPAJ-Lateinamerika. Im April 1977
wurde er verhaftet und blieb trotz internationaler Kampagnen 14 Monate in Haft.
Nach seiner Entlassung wurde schließlich die argentinische Sektion von SERPAJ ge-
gründet. Als Pérez Esquivel 1980 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde,
erhöhte dies sein moralisches Gewicht und die Bedeutung seiner Organisation. Pérez
Esquivel hat in der argentinischen Menschenrechtsbewegung bis heute einen nahezu
ikonenhaften Status. SERPAJ begleitete die Angehörigen von Inhaftierten und Ver-
schwundenen, kooperierte eng mit anderen NGOs und Opferorganisationen, klagte
die Menschenrechtsverletzungen öffentlich an, wirkte aber auch auf die Kirchen ein
und forderte ein engagiertes Eintreten für die Menschenrechte.

Im Jahr 1980 bildete sich aus der APDH das Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS). Das CELS, in dessen Reihen sich etliche Angehörige von Verschwundenen fan-
den, verfügte von Anfang an über fähige Juristen. Neben der Rechtsberatung doku-
mentierte das CELS die Menschenrechtsverletzungen, begleitete Angehörige und
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108 Elizabeth Jelin, „La política de la memoria: El movimiento de Derechos Humanos y la construc-
ción democrática en argentina“, in Carlos H. Acuña et al. (Hrsg.), Juicio, castigos y memorias. Derechos
humanos y justicia en la política argentina, Buenos Aires 1995, S. 103–146, hier S. 105–111; Louis Bick-
ford, „Human Rights Archives and Research on Historical Memory: Argentina, Chile, and Uruguay“, in
Latin American Research Review 35/2 (2000), S. 160–182, hier S. 170–176.
109 Stephan Ruderer und Veit Straßner, „Ecumenism in National Security Dictatorships: Ecumenical
Experiences in the Southern Cone“, in Alberto Melloni (Hrsg.), A History of the Desire for Christian
Unity, Bd. III, Paderborn i.E.. Daniel Jones, „Santiago Luján and Analía Quintáns, De la resistencia a
la militancia: las Iglesias evangélicas en la defensa de los derechos humanos (1976–1983) y el apoyo al
matrimonio igualitario (2010) en Argentina“, in Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad XX/59 (2014),
S. 109–142, hier S. 122–126.



Betroffene und wurde nach dem Ende der Diktatur zur zentralen Menschenrechtsor-
ganisation im Bereich der juristischen Aufarbeitung.

Seit Mitte der 1990er-Jahre, als das Thema Erinnerungsarbeit immer bedeutender
wurde, entstand eine Reihe von Menschenrechtsorganisationen und lokalen Initiati-
ven, die sich dem Thema Memoria verpflichtet fühlen. Etliche dieser Gruppierungen
haben sich in der Allianz Memoria Abierta zusammengeschlossen und bemühen sich
um einen angemessenen gesellschaftlichen Umgang mit den Menschenrechtsverlet-
zungen der Diktatur.110

Die argentinischen Menschenrechtsorganisationen entstanden also im Kontext
der Militärdiktatur bzw. der ihr vorausgegangenen politischen Gewalt. Mit dem Ende
der Diktatur 1983 standen die Menschenrechtsverletzungen des Staatsterrorismus und
später der Kampf gegen die Straflosigkeit im Mittelpunkt. Mit der Zeit weitete sich
aber das Themenspektrum, sodass sich diese Organisationen auch um Rechte indige-
ner Gruppen, Frauen- und Kinderrechte, Polizeigewalt oder die Situation im Strafvoll-
zug kümmern.

2.11.2 Die Madres de Plaza de Mayo

Die Mütter mit ihren weißen Kopftüchern, die sich seit 1977 jeden Donnerstag auf der
Plaza de Mayo treffen, um für die Aufklärung des Schicksals der Verschwundenen
und die Bestrafung der Verantwortlichen zu demonstrieren, sind weltweit zum Sym-
bol für die Menschenrechtsverletzungen der argentinischen Militärdiktatur und für
den Kampf um Verdad y Justicia, um Wahrheit und Gerechtigkeit, geworden. Sie orga-
nisierten sich zunächst in Buenos Aires, später im ganzen Land.

Im Jahr 1986, also während der ersten demokratischen Präsidentschaft unter Raúl
Alfonsíns, gab es eine Spaltung innerhalb der Organisation: Bereits längere Zeit hatte
es Uneinigkeit in der Frage gegeben, wie weit die Kooperation mit staatlichen Stellen
gehen sollte. Ein weiterer kritischer Punkt war die Frage, ob man vom Staat Entschä-
digungszahlungen annehmen sollte. Darüber hinaus spielten persönliche Animositä-
ten und innere Machtfragen eine Rolle. Ein großer Teil der Madres (ca. 2.500) schloss
sich Hebe de Bonafini, der Vertreterin des radikaleren Flügels, an und gründete die
Asociación Madres de Plaza de Mayo.111 Diese lehnte die Kooperation mit staatlichen
Stellen weitgehend ab und verweigerte sich jeder Form der finanziellen Entschädi-
gung. Sie wies alle Versuche, die Verschwundenen für tot zu erklären, ebenso zurück
wie die Errichtung von Ehren- und Denkmälern, solange die Schuldigen nicht identifi-
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110 Damián Ferrari, Memoria Abierta: Una experiencia de Coordinación Interinstitucional para facili-
tar el acceso a la información sobre Derechos Humanos. Minneapolis 2005, verfügbar unter: http://
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111 Elin Skaar, Human Rights Violations and the Paradox of Democratic Transition: A Study of Chile
and Argentina. Bergen 1994, S. 157 f.
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ziert und bestraft wurden. Mit der Zeit radikalisierte und politisierte sich der Diskurs
der Asociación de Madres. Bis zum Beginn der Regierungszeit von Néstor Kirchner
nahm sie eine absolute Oppositionshaltung ein. Die im November 2022 mit 93 Jahren
verstorbene Hebe de Bonafini, die seit der Abspaltung diese Gruppe der Madres ange-
führt hatte, war medial sehr präsent. Innerhalb der Menschenrechtsbewegung nahm
die Asociación de Madres wegen ihrer radikal-kompromisslosen Haltung oft eine Son-
derrolle ein.

Die zweite Gruppe der Madres, die Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora,
war besser in die Menschenrechtsbewegung eingebunden und zeigte sich nach dem
Ende der Diktatur staatlichen Stellen gegenüber kooperativer. Die Öffentlichkeit
nahm die Madres in der Regel jedoch eher als eine Gruppe wahr. Dabei bestimmte
überwiegend die Gruppe um Hebe de Bonafini die öffentliche Wahrnehmung der
Madres.

2.11.3 Die Abuelas de Plaza de Mayo

Etwa zeitgleich zu den Madres entstanden die Abuelas de Plaza de Mayo, die Mütter
von Frauen, die zum Zeitpunkt der Verhaftung schwanger waren oder gemeinsam mit
ihren Säuglingen und Kleinkindern entführt worden waren.112 Sie suchten nicht nur
nach ihren Kindern, sondern auch nach den Enkelkindern. Dabei sind die Abuelas vor
allem auf Hinweise aus der Bevölkerung und die Unterstützung der Regierung ange-
wiesen. Aufgrund ihres Anliegens und ihres moderaten und diplomatischen Tons ver-
fügen sie über große öffentliche Sympathien und eine hohe Medienpräsenz.

2.11.4 Die Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas

Als Aufnahmekriterium für die Gruppen der Madres und der Abuelas galt stets ein
konkretes Verwandtschaftsverhältnis zu den Verschwundenen. Die Organisation Fa-
miliares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, die 1976 gegründet wur-
de, steht hingegen allen Angehörigen von Verschwundenen oder Inhaftierten offen.
Bereits der Name zeigt, dass es sich um eine Organisation der Angehörigen von Perso-
nen handelte, die aus politischen Gründen zum Opfer der Diktatur wurden. Die Fami-
liares zeigten schon sehr früh ein politisches Bewusstsein und betonten die politischen
Hintergründe des Verschwindens, während bei den Madres und Abuelas zunächst
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112 Valeria Vegh Weis, „The Relevance of Victims’ Organizations in the Transitional Justice Process:
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Review 12 (2017), S. 1–70, verfügbar unter: https://www.stu.edu/Portals/law/docs/human-rights/ihrlr/vo-
lumes/12/12-1%20Vegh%20Weis.pdf (letzter Zugriff: 17.10.2022).

https://www.stu.edu/Portals/law/docs/human-rights/ihrlr/volumes/12/12-1%20Vegh%20Weis.pdf
https://www.stu.edu/Portals/law/docs/human-rights/ihrlr/volumes/12/12-1%20Vegh%20Weis.pdf


noch das Narrativ von den „Kindern“ dominierte, die verschleppt wurden, weil sie
sich sozial engagiert hatten.

2.11.5 Die Angehörigen von Verschwundenen anderer Nationalitäten

Für die strafrechtliche Aufarbeitung waren jene Fälle von Verschwundenen von be-
sonderer Bedeutung, die (auch) eine andere Nationalität hatten (vgl. Kap. 2.2.6.). So
schlossen sich die Angehörigen dieser Verschwundenen oft (noch zusätzlich) in kleine-
ren Gruppen zusammen, um mit den Botschaften und den zivilgesellschaftlichen Ko-
operationspartnern in den jeweils anderen Ländern zusammenzuarbeiten. So entstan-
den Gruppierungen wie etwa die Familiares de Detenidos Desaparecidos alemanes y de
origen alemán (Angehörigen der deutschen oder deutschstämmigen Verschwundenen)
oder die Familiares, Abuelas y Madres Línea Fundadora residentes en España).

2.11.6 Die Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
(H. I. J. O. S.)

Die Organisation H. I. J. O. S. (Söhne/Töchter für Identität und Gerechtigkeit und gegen
das Vergessen und das Schweigen)113 entstand ab Mitte der 1990er-Jahre als Zusam-
menschluss von Kindern der Verschwundenen.114 Ziel dieser Organisation ist der
Kampf gegen die Straflosigkeit und gegen das Vergessen. Zu Beginn setzten die H. I. J.
O. S. auf spektakuläre Aktionen, bei denen sie in einer „Mischung aus Volksjustiz, poli-
tischer Demonstration und Straßenkarneval“115 die Wohn- und Arbeitsorte von Mili-
tärs aufsuchten, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich waren, um sie in
ihrem Umfeld als Folterer und Mörder zu enttarnen.

Da sich die Generation der Eltern der Verschwundenen mit der Zeit immer mehr
aus dem aktiven Kampf gegen die Straflosigkeit und das Vergessen zurückgezogen
hat, rückten die Vertreter der H. I. J. O. S. nach und nahmen als „legitime Vertreter“
der Anliegen der Opferorganisationen immer mehr eine öffentliche Rolle im Prozess
der Aufarbeitung der Vergangenheit ein. In Kommissionen und Ausschüssen vertreten
sie derzeit die Anliegen der Opfer.
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113 Das Wort „Hijos“ bedeutet im Spanischen Söhne oder Nachfahren, was in der Abkürzung H.I.J.O.
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2.12 Maßnahmen im Bildungssystem

Während der Diktatur standen die Schulen unter besonderer Beobachtung, da eine
Politisierung der Schülerschaft unterbunden werden sollte. Dabei ging es vor allem
um disziplinarische und schulorganisatorische Aspekte. Inhaltlich spielten zeitge-
schichtliche Themen in den Lehrplänen bis zur Bildungsreform von 1993 eine unterge-
ordnete Rolle. Die Jahre der Diktatur wurden aber in den Schulbüchern überwiegend
wohlwollend dargestellt. Von 1993 an setzte sich eine tendenziell kritischere Sicht auf
die Jahre 1976 bis 1983 durch.116

Die Auseinandersetzung mit der jüngsten Vergangenheit wurde im Jahr 2006 un-
ter der Präsidentschaft Néstor Kirchners durch die Ley de Educación Nacional (Ley Nr.
26.206) verbindlich festgeschrieben. In Artikel 92c wird die Auseinandersetzung mit
den „geschichtlichen und politischen Prozessen, die zum Bruch des Verfassungsrah-
mens und zum Staatsterrorismus geführt haben“ festgelegt. Das explizite Ziel ist es,
„die Reflexion bei den Schülerinnen und Schülern anzustoßen und demokratisch und
rechtsstaatliche Einstellungen sowie die Einstellung zu den Menschenrechten zu för-
dern“. Dies ist die Vorgabe des auf Bundesebene maßgeblichen Gesetzes. Die Konkreti-
sierung dieser Forderung auf der Ebene der Provinzen verlief jedoch höchst unter-
schiedlich.117 In der historisch-politischen Bildung wird durch die Auseinandersetzung
mit der Diktatur und mit den Menschenrechtsverletzungen vor allem die Stärkung de-
mokratischer Einstellungen und die Wertschätzung der Menschenrechte verfolgt.118

2.13 Aufarbeitung durch Medien

Die Medien spielten bei der Aufarbeitung der Vergangenheit in Argentinien eine wich-
tige Rolle. Sie berichteten kontinuierlich und hielten dieses Thema so im gesellschaftli-
chen Bewusstsein. Ein Rückgang der Berichterstattung war allerdings zu Beginn der
1990er-Jahre festzustellen, nachdem infolge der Begnadigungen durch Präsident Me-
nem das Erbe der Diktatur von der öffentlichen Agenda verschwunden schien.

Durch die regelmäßige Berichterstattung wurde einerseits die öffentliche und ge-
sellschaftliche Auseinandersetzung mit den Jahren der Militärdiktatur gefördert. An-
dererseits gelang es der Menschenrechtsbewegung mit und durch die Medien immer
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wieder, politischen Handlungsdruck zu erzeugen. Die strategische Funktion der Medi-
en für die Menschenrechtsbewegung zeigt sich auch darin, dass etwa die Menschen-
rechtsorganisation APDH eigens eine Handreichung für Journalisten erarbeitete, mit
der notwendige Hintergrundinformationen für die Berichterstattung zu Menschen-
rechtsfragen vermittelt werden.119

In der frühen Phase der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit spielte die
ausführliche Berichterstattung über die Arbeit und die Ergebnisse der CONADEP eine
wichtige Rolle. Die Kommission versuchte auch durch Pressekonferenzen auf nationa-
ler und regionaler Ebene, über den Prozess der Wahrheitssuche zu informieren und
mögliche Zeugen und Angehörige zu Aussagen zu ermutigen.120

Auch die Prozesse gegen die Militärjunta wurden von den Medien intensiv beglei-
tet. Erstmals gab es im Fernsehen Filmaufnahmen von Gerichtsverhandlungen (wenn-
gleich nur die Bilder übertragen wurden, nicht aber das gesprochene Wort). Zusätz-
lich zur normalen Presseberichterstattung gab es mit El Diario del Juicio eine eigene
Wochenschrift, die über den Fortgang des Verfahrens berichtete und die TV-Bericht-
erstattung komplementierte. Das Diario erschien zwischen Mai 1985 und Januar 1986
und veröffentlichte auch die Abschriften der Zeugenaussagen. Insgesamt wurden
rund 2,5 Millionen Exemplare verkauft, die wöchentliche Auflage betrug also durch-
schnittlich rund 71.000 Exemplare. Es erschienen 36 Ausgaben des Diario.121

Diesem Beispiel folgend, erstellte im Jahr 2010 die Facultad de Periodismo y Comu-
nicación Social der Universität von La Plata (Provinz Buenos Aires) gemeinsam mit
der Menschenrechtsorganisation APDH die Zeitschrift Verdad y Justicia. El diario del
juicio a los penitenciarios, in der über den Prozess gegen 14 ehemalige Mitarbeiter ei-
nes Gefängnisses in La Plata berichtet wurde, denen Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit während der Diktatur vorgeworfen wurden.

Die Medien – und hier vor allem der investigative Journalismus – spielten eine
wichtige Rolle für das Verständnis des Staatsterrorismus und für die (strafrechtliche)
Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen. Es waren Enthüllungsjournalisten
wie etwa María Seoane oder Horacio Verbitsky, die durch ihre Recherchen der gesell-
schaftlichen Auseinandersetzung mit der Diktatur immer wieder neue Impulse ga-
ben.122

Von herausragender Bedeutung war ein Interview, das Horacio Verbitsky, Journa-
list der linksliberalen Tageszeitung Página/12, Mitte der 1990er-Jahre mit Adolfo Scilin-
go, einem ehemaligen Marineoffizier, führte. In diesem Gespräch beschrieb Scilingo
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119 APDH – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia: Herrami-
entas para la comunicación desde los derechos humanos (Buenos Aires 2019).
120 Hayner, Unspeakable Truths, S. 33 f.; CONADEP, Nunca Más, S. 443–456.
121 Feld, Del estrado a la pantalla; Feld, „Memoria colectiva“.
122 Alicia Miller und Vanina Berghella, „Una mirada sobre el periodismo de investigación en la Ar-
gentina“, in ¿Qué periodismo se hace en Argentina? Perspectivas locales y globales, hrsg. von der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung, Buenos Aires 2018, S. 75–108, hier S. 81 f.



die Praxis der sogenannten Todesflüge, bei denen Häftlinge unter dem Vorwand einer
Impfung medikamentös sediert, in ein Flugzeug verladen und über der offenen See
abgeworfen wurden. Scilingo selbst war an zwei dieser Flüge beteiligt; einem Rotati-
onsprinzip folgend wurden diese Operationen immer von unterschiedlichen Personen
vorgenommen, um so den „Pakt des Schweigens“ zu festigen. Scilingo gab an, dass die-
se Todesflüge über zwei Jahre hinweg zweimal wöchentlich stattfanden. Rund 1.500
bis 2.000 Menschen seien auf diese Weise „verschwunden“. Das Interview wurde zu-
nächst in der Tagespresse publiziert; später arbeitete Verbitsky das Thema in dem
Buch El vuelo (Der Flug) aus.123

Auch wenn die Geständnisse Scilingos nichts enthüllten, was nicht schon zuvor
bekannt gewesen wäre, lösten sie eine enorme gesellschaftliche und politische Debatte
aus. Wenige Monate vor dem 20. Jahrestag des Putsches erschien so die Frage nach
dem angemessenen gesellschaftlichen Umgang mit der Vergangenheit wieder auf der
öffentlichen und politischen Agenda. Die Versuche der Regierung Menem, dieses The-
ma durch die Begnadigungen und den Diskurs von der nach vorn gerichteten „natio-
nalen Versöhnung“ zu beenden, waren damit gescheitert.

Neben den öffentlichen Medien spielten auch die Publikationen und Periodika
der Menschenrechts- und Opferorganisationen eine wichtige Rolle, wenngleich sie
sich in der Regel nicht an ein größeres Publikum richteten, sondern vielmehr der ge-
genseitigen Unterstützung und Vernetzung innerhalb der Menschenrechtsszene und
dem sympathisierenden Umfeld dienten. Von überregionaler Bedeutung war die seit
2000 von der Comisión Provincial por la Memoria in La Plata herausgegebene Zeit-
schrift Puentes, die sich schwerpunktmäßig mit Fragen der Aufarbeitung und der Er-
innerungskultur Argentiniens beschäftigt, darüber hinaus aber auch übergreifende
Fragen des Umgangs mit der Vergangenheit thematisiert. Bis 2016 waren insgesamt 31
Ausgaben der Zeitschrift erschienen.124

2.14 Künstlerische Aufarbeitung

Argentinien ist ein Land mit einer ausgeprägten literarischen und künstlerischen Tra-
dition, in der politische und gesellschaftliche Fragen stets eine bedeutende Rolle spie-
len. Somit ist es nicht verwunderlich, dass die jüngste Vergangenheit Gegenstand viel-
fältiger Formen kultureller Auseinandersetzung wurde.

In der argentinischen literarischen Produktion findet sich eine Vielzahl von Tex-
ten, die sich implizit oder explizit mit der Diktatur auseinandersetzen.125 Diese literari-
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sche Auseinandersetzung begann während der Jahre der Militärherrschaft, spiegelt
sich in der Exilliteratur dieser Jahre wieder und dauert bis in die Gegenwart an.126 Die
Diktatur ist sowohl Gegenstand essayistischer als auch fiktionaler Literatur. Im Laufe
der Zeit fächerte sich das Panorama der Auseinandersetzung weiter auf: So nahm
etwa die Bedeutung der Testimonialliteratur zu.127

In der jüngsten Zeit erschienen vermehrt literarische Werke von Kindern von
Verschwundenen. Dieser Generationenwechsel unter den Autoren bereichert die Auf-
arbeitung der Vergangenheit um weitere Aspekte. Oftmals zeigt sich hier eine Span-
nung zwischen der Bewunderung und dem Mitgefühl für die verschwundenen Eltern
einerseits, einer Anklage angesichts der weitreichenden Folgen, die das politische En-
gagement der Eltern für die Familien hatte, andererseits.

Die filmische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit fand ihren breiten Nie-
derschlag sowohl im Bereich des Dokumentarfilms als auch im Spielfilm.128 In vielen
Fällen ist die Diktatur das explizite Thema eines Films, häufig bietet sie aber auch den
historischen Hintergrund fiktionaler Filme, wie etwa bei dem Blockbuster und Krimi-
nalfilm El secreto de sus ojos (deutsch: In ihren Augen, Regie: Juan José Campanella,
2009). Die Filme Argentinien, 1985 (2022) und El Juicio (2023) widmeten sich dem ersten
Junta-Prozess.

Auch in der kinematografischen Auseinandersetzung mit der Diktatur lassen sich
unterschiedliche Schwerpunkte und Schwerpunktverschiebungen feststellen. Ein be-
sonders bedeutsamer Film war La noche de los lápices (Regie: Héctor Olivera, 1986).
Dieser Film greift ein reales Ereignis, nämlich die Verschleppung, Folter und Ermor-
dung – kurz: das Verschwinden – von sieben Jugendlichen im Jahr 1976 in der Stadt
La Plata auf. Er war für die gesellschaftliche Wahrnehmung des Opfertypus
„Verschwundener“ prägend, zeichnet er doch das Bild der Verschwundenen als idea-
listische, sozial engagierte Jugendliche, die sich – wie in diesem Fall – für ein Schüler-
ticket einsetzten und deswegen in den Fokus des Regimes gerieten. Die Verschwun-
denen wurden als sozial engagierte, im Grunde aber weitgehend unpolitische
Jugendliche dargestellt. In der späteren gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit
der Diktatur, in der die Entstehungsursachen der politischen Gewalt und der Militär-
herrschaft mehr Aufmerksamkeit erhielten, gab es wiederum gegenläufige Strömun-
gen, die gerade die militancia política und die politisch-ideologische Motivationslage
der Verschwundenen in den Mittelpunkt stellten. Eine extreme Position hierbei ver-
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tritt die Asociación Madres de Plaza de Mayo, die dazu neigt, alle Verschwundenen zu
„Revolutionären“ zu stilisieren.129

Auch das argentinische Theater befasste sich mit der Thematik. Als eine der her-
ausragenden Dramatikerinnen gilt Griselda Gambaro, die sich in ihrem Werk mit Fol-
ter und Repression, aber auch mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ausein-
andersetzt.130 Besondere Erwähnung verdient im Kontext der Aufarbeitung der
Vergangenheit das maßgeblich von und mit den Abuelas de Plaza de Mayo initiierte
Teatro x la Identidad (Theater für die Identität). Als politisches Theater thematisiert
dieses Projekt seit dem Jahr 2000 Aspekte des Schicksals der Verschwundenen und
der ihrer Identität beraubten Kinder.131 Das Motto des Teatro x la Identidad lautet: „Ac-
tuar para no olvidar, actuar para encontrar la verdad“ („Handeln/Schauspielen, um
nicht zu vergessen, Handeln/Schauspielen, um die Wahrheit zu finden“).132

Die Initiative Teatro x la Identidad führt seit nunmehr 20 Jahren regelmäßig (poli-
tische) Theaterstücke, die von einem eigenen Komitee ausgewählt werden, in Thea-
tern, Kulturzentren, im öffentlichen Raum und in Schulen auf. Ziel ist es, die Erinne-
rung an die Gräuel der Diktatur wachzuhalten sowie Reflexionsprozesse anzustoßen
und zu fördern. Zugleich geht es maßgeblich darum, das Anliegen der Abuelas, näm-
lich die Suche nach den mutmaßlich noch 400 verschwundenen Kindern, publik zu
machen.133

3 Bilanz

Argentinien kehrte nach den Jahren der Militärdiktatur 1983 zur Demokratie zurück.
In den fast vier Jahrzehnten seit der Redemokratisierung zeigten sich im Umgang mit
den Verbrechen der Diktatur unterschiedliche Konjunkturen. Maßgeblich dafür, wel-
che Bedeutung dieses Thema auf der gesellschaftlichen und politischen Agenda ein-
nahm, waren die persönlichen Überzeugungen und Schwerpunktsetzungen der jewei-
ligen Staatspräsidenten und ihre jeweilige politische Kosten-Nutzen-Einschätzung,
aber auch äußere limitierende Faktoren wie etwa die faktische Macht der Streitkräfte.
Von zentraler Bedeutung war aber auch die jeweilige Fähigkeit der Menschenrechts-
bewegung, politischen Handlungsdruck zu erzeugen. Hierbei wiederum spielten äuße-
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re Umstände, wie etwa die Geständnisse des ehemaligen Offiziers Adolfo Scilingo Mit-
te der 1990er-Jahre, eine wichtige Rolle.

Die Phasen der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit
Für Argentinien lassen sich im Wesentlichen drei Phasen der Aufarbeitung unter-
scheiden: Die erste Phase bilden die frühen Jahre der Regierung Alfonsín. Diese Phase
war geprägt vom politischen Willen, die Forderungen nach Verdad y Justicia, Wahr-
heit und Gerechtigkeit, in die Tat umzusetzen. Diese Strategie stieß jedoch an ihre
Grenzen, als der immer massiver werdende Widerstand der Streitkräfte sichtbar wur-
de und sich im Land die Angst vor einem erneuten Putsch der Militärs breitmachte.
Hinfort war die Vergangenheitspolitik maßgeblich durch die Versuche gekennzeich-
net, das Thema, wenn es schon nicht ignoriert werden konnte, zumindest möglichst
klein zu halten.

In diese Zeit fallen die beiden Amnestiegesetze, die Begnadigungen durch Präsi-
dent Menem und die finanziellen Entschädigungen für ehemalige politische Häftlinge
sowie für die Angehörigen der Verschwundenen. Diese Phase umfasste das letzte Jahr
der Präsidentschaft Alfonsíns, die beiden Amtszeiten von Carlos Menem (1989 bis
1999) sowie die sich anschließenden Präsidentschaften von Fernando De la Rúa (1999
bis 2001) und Eduardo Duhalde (2002 bis 2003).

Einen vergangenheitspolitischen Paradigmenwechsel gab es mit der Amtsüber-
nahme von Néstor Kirchner (2003 bis 2007) sowie den beiden Amtszeiten seiner Frau
Cristina Kirchner (2007 bis 2015). Beide erhoben die Aufarbeitung der Vergangenheit
zu einem der wichtigsten Ziele ihrer Amtszeit. In diese Phase fallen die Aufhebung
der Amnestiegesetze, die Ausweitung von Entschädigungsleistungen, zahlreiche ge-
denk- und erinnerungspolitische Entscheidungen sowie weitere Maßnahmen zur insti-
tutionellen Unterstützung der Aufarbeitungsprozesse.

Mit der Regierungsübernahme des marktliberal-konservativen Mauricio Macri
(2015 bis 2019) hingegen zeigten sich deutliche Blockaden und Rückschritte: Macri ver-
suchte mehrfach, die Bedeutung der Thematik zurückzunehmen, die ihr seine direk-
ten Vorgänger beigemessen hatten. Staatliche Unterstützungsmaßnahmen für die Auf-
arbeitung wurden gekürzt.134

Demokratischer Übergang und zivil-militärische Beziehungen
Als erster und bedeutender Erfolg des argentinischen Umgangs mit der Vergangenheit
ist zu nennen, dass der Regimeübergang gewaltfrei verlief. Das Militär konnte sich
dauerhaft keine Machtenklaven sichern. Auch wenn es besonders während der Regie-
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rungszeit Alfonsíns immer wieder zu Situationen kam, in denen das Land durch die
Aktivitäten der Streitkräfte destabilisiert wurde, kam es zu keinem Rückfall in den Au-
toritarismus oder gar einen erneuten Putsch. Die Funktionseliten aus Militär und Jus-
tiz wurden zügig ausgewechselt. Die Gerichte agierten in Menschenrechtsfragen von
Anfang an selbstbewusst und autonom, wie es sich etwa im Jahr 1986 zeigte, als die
Pläne Alfonsíns, die Zahl der Gerichtsverfahren gegen Militärangehörige zu reduzie-
ren, an der Eigenständigkeit der Gerichte scheiterten.

Es dauerte jedoch eine Weile, bis die Unterordnung der Streitkräfte unter die zivi-
le Regierung gelang. Das von Alfonsín verfolgte Konzept der Selbstreinigung der Streit-
kräfte scheiterte; Menem konnte hier jedoch durch die Militärreformen und die groß-
zügige Begnadigungspraxis Erfolge erzielen. Als General Martín Balza, der
Generalstabschef des Heeres, im Jahr 1995 erstmals eine selbstkritische Bewertung der
Rolle der Streitkräfte während der Diktatur vornahm, war diese Stellungnahme noch
von Kontextualisierungen der Gewalt und deren Relativierung geprägt.135 Im Jahr
2004 distanzierte sich hingegen Admiral Jorge Godoy, Generalstabschef der Marine,
klar von den Menschenrechtsverletzungen. Er nannte die Aufklärung und die Bestra-
fung der Verantwortlichen als einzige Möglichkeit, die belastete Vergangenheit zu
überwinden. Ein deutliches Zeichen dieser Distanzierung war auch die Abnahme der
Bilder der Junta-Generäle aus der Galerie der ehemaligen Leiter der Offiziersschule
des Heeres.136 Ein weiterer Schritt zur Ausräumung militärischer Privilegien war die
Auflösung der Militärgerichtsbarkeit und die Unterstellung der Soldaten unter die or-
dentliche Justiz.

Aufklärung und Wahrheitssuche
Hinsichtlich der Aufklärung der Verbrechen, die zuvor systematisch vertuscht und ge-
leugnet worden waren, leistete Argentinien Pionierarbeit. Die von Präsident Alfonsín
eingesetzte CONADEP war die erste Wahrheitskommission dieser Art in Lateinameri-
ka (die zwei Jahre zuvor in Bolivien geschaffene Kommission legte nie einen Ab-
schlussbericht vor). Innerhalb kurzer Zeit gelang es der CONADEP, eine „globale
Wahrheit“ zu etablieren, indem sie die Systematik der Repression und die Funktions-
weise des Staatsterrorismus offenlegte. Es gelang ihr ebenso, die Namen von fast
10.000 Verschwundenen und größtenteils auch die Umstände ihres Verschwindens zu
erfassen.

Die Bevölkerung nahm intensiv Anteil an der Arbeit der Kommission. Ihre Ergeb-
nisse sind heute im Wesentlichen unbestritten. Es gab – nicht zuletzt dank der Arbeit
der CONADEP – im demokratischen Argentinien stets einen breiten Konsens hinsicht-
lich der Verurteilung der Diktatur.
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Wenngleich der argentinischen Aufarbeitungsstrategie beachtliche Erfolge bei
der Etablierung einer „globalen Wahrheit“ zukommen, fällt die Bilanz hinsichtlich der
„konkreten Wahrheit“ deutlich dürftiger aus: Noch immer ist das Schicksal der über-
wiegenden Mehrheit der Verschwundenen ungeklärt. Ähnlich verhält es sich bei den
verschwundenen Kindern. Nur in wenigen Fällen ist es gelungen, die sterblichen
Überreste der Verschwundenen zu finden und zu identifizieren. Es zeigt sich, dass der
Schweigepakt der Militärs sowie der Verantwortlichen und an den konkreten Opera-
tionen Beteiligten noch immer fortwirkt.

Die Opfer und ihre Angehörigen begrüßten die Aufklärungsarbeit und die Etablie-
rung eines gesellschaftlichen Grundkonsenses. Diese Zufriedenheit wird allerdings
von der noch größeren Unzufriedenheit überschattet, keine Informationen über das
konkrete Schicksal der Verschwundenen zu haben.

Strafrechtliche Aufarbeitung
In Bezug auf die Strafverfolgung nach Systemunrecht kommt Argentinien eine beson-
dere Rolle zu. In den Junta-Prozessen gelang es, die Hauptverantwortlichen für den
Staatsterrorismus in einem hochgradig transparenten und rechtsstaatlichen Verfah-
ren vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit (und nicht etwa vor einem Sondertribunal)
zu langen Haftstrafen zu verurteilen. Dieses Vorgehen suchte zu Beginn der 1980er-
Jahre seinesgleichen. Nach diesem fulminanten Auftakt waren die Erwartungen der
Bevölkerung und die Befürchtungen des Militärs gleichermaßen groß.

Alfonsín verfolgte den Plan einer reduzierten und symbolischen strafrechtlichen
Aufarbeitung. Um die junge und noch instabile Demokratie nicht zu gefährden, optier-
te er für eine überschaubare Zahl an Prozessen, in denen die „Exzess-Täter“ abgeur-
teilt werden sollten. Nachdem seine Strategie nicht aufging, musste er in Anbetracht
der wachsenden Unruhe in der Truppe nach neuen Wegen suchen, um die Zahl der
Verfahren zu begrenzen. Die Amnestiegesetze brachten schließlich jede Form der
strafrechtlichen Aufarbeitung zum Erliegen. Alfonsín wurde für diese Entscheidungen
mit zumeist gesinnungsethischen Argumenten massiv kritisiert. Aus verantwortungs-
ethischer Perspektive war es für die damaligen Entscheidungsträger ein schwieriges
Abwägen zwischen der legitimen Forderung nach Gerechtigkeit einerseits und der
Angst vor den Folgen einer möglichen erneuten militärischen Intervention anderer-
seits. Gewiss haben diese realpolitisch motivierten Entscheidungen das ohnehin chro-
nisch geringe Vertrauen in die Institutionen und den Rechtsstaat nicht gestärkt.

War mit den Amnestiegesetzen die Strafverfolgung zu einem frühen Ende gekom-
men, so gelangten die wenigen bereits verurteilten und inhaftierten Täter durch die
Begnadigungsmaßnahmen Menems wieder auf freien Fuß. Diese Entscheidungen wur-
den nicht nur von den Opfern, sondern auch von weiten Teilen der Bevölkerung mas-
siv kritisiert. Es machte sich ein Gefühl der Machtlosigkeit breit. Die Impunidad, die
Straflosigkeit, wurde zum zentralen Topos im Diskurs der Menschenrechtsbewegung.
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Der Stillstand im Bereich der Strafverfolgung konnte erst nach Jahren durch fin-
dige Juristen der Menschenrechtsbewegung aufgebrochen werden. Begünstigt wurden
diese Bemühungen durch die Bekenntnisse Scilingos, die die Menschenrechtsverlet-
zungen der Diktatur wieder ins öffentliche Bewusstsein rückten. Es gelang den Juris-
ten, zunächst trotz der fortbestehenden Amnestiegesetze, Strafverfahren anzustoßen.
Eine wichtige Rolle kam hierbei auch dem Interamerikanischen Menschenrechtsre-
gime bzw. dem Menschenrechtsgerichtshof in Costa Rica zu, der von der argentini-
schen Menschenrechtsbewegung vor allem als politischer Hebel genutzt wurde, um
die heimische Regierung unter Druck zu setzen. Die meisten dieser Verfahren führten
nicht zu Verurteilungen. Sie hatten aber in politischer Hinsicht eine wichtige Bedeu-
tung, da durch sie Handlungsdruck auf Seiten der Regierung erzeugt wurde.

Tatsächliche Fortschritte konnten dann ab der Mitte der 2000er-Jahre erzielt wer-
den, nachdem die Amnestiegesetze aufgehoben worden waren: Zwischen 1985 und
2005 waren insgesamt 38 Angeklagte wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit
schuldig gesprochen worden.137 Zwischen 2005 und 2020 stieg die Zahl der Urteile auf
fast 1.000 an. Diese Zahl ist durchaus beachtlich. Jedoch gilt zu bedenken: Viele der
Täter von damals sind bereits verstorben. Viele der Verurteilten verbüßen ihre Haft-
strafen aufgrund ihres hohen Alters im Hausarrest. Die Tatsache, dass die Täter über
Jahre weitgehend unbehelligt ihren Alltag leben konnten, stellte das Vertrauen in die
Rechtsstaatlichkeit auf eine harte Probe.

Die wenigen Erfolge, die bis zur Regierung Kirchner im Bereich der Strafverfol-
gung erzielt werden konnten, gingen im Wesentlichen auf das unermüdliche Engage-
ment der Menschenrechtsbewegung zurück. So schrieb José María Guembe von der
Menschenrechtsorganisation CELS im Jahr 2002:

Den Fortschritt, den wir auf diesem Gebiet in Argentinien in den letzten Jahren erreicht haben,
haben wir trotz des Staates erreicht. Der Einsatz der Staatsbürger, die vom Staat maximale An-
strengungen bei der Aufarbeitung forderten, war ein entscheidender Faktor.138

In den Präsidentschaften von Néstor und Cristina Kirchner hingegen gab es eine akti-
ve institutionelle Unterstützung der Gerichte bei der strafrechtlichen Aufarbeitung,
die – wenn auch spät – das Vertrauen in den Rechtsstaat stärkte. Das so gestärkte Jus-
tizsystem hat sich weiterentwickelt. Auch durch (menschen-)rechtspolitische Entschei-
dungen wurde ein dauerhafter Beitrag zur Sicherung der Menschenrechte geleistet.
Und dennoch kam es im Zusammenhang mit Menschenrechtsprozessen auch immer
wieder zu Einschüchterungen von Zeugen, zu Tötungsdelikten und im Jahr 2006 sogar
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zum „Verschwinden“. Hier wiederum zeigen sich konkrete Probleme des argentini-
schen Rechtsstaates.139

Entschädigungen und Reparationen
Die These Guembes, dass alles, was in Argentinien im Bereich der strafrechtlichen
Aufarbeitung erreicht wurde, dem Staat abgetrotzt werden musste, trifft zum Teil
auch auf die Entschädigungsleistungen zu. Wenngleich erste Entschädigungen von
der CONADEP empfohlen und von der Regierung umgesetzt wurden, blieben diese
Leistungen doch minimal.

Die Entschädigungen für ehemalige politische Gefangene wurden zunächst durch
Klagen gegen den argentinischen Staat – in letzter Instanz vor dem Interamerikani-
schen Menschenrechtsgerichtshof in Costa Rica – erstritten. Erst als ein Urteil drohte,
erlies Präsident Menem zunächst ein Dekret zur Entschädigungsfrage – jedoch nicht
für alle Betroffenen. Der Gesetzgeber regelte die Entschädigungsleistungen anschlie-
ßend durch ein formales Entschädigungsgesetz für alle Betroffenen. Bei den Leistun-
gen handelte es sich zunächst um Einmalzahlungen. Erst unter der Regierung Kirch-
ner wurden die Entschädigungen auch auf Exilierte ausgeweitet. Ebenso wurde später
eine Gnadenpension (pensión graciable) für die ehemaligen politischen Häftlinge ein-
geführt. Ähnlich mussten auch die über das erste Entschädigungsgesetz hinausgehen-
den Entschädigungen für die Angehörigen der Verschwundenen zunächst vor Gericht
erstritten werden.

Die Bilanz der Entschädigungspolitik fällt gemischt aus: Positiv ist festzuhalten,
dass im Laufe der Zeit viele Opfergruppen mit Entschädigungsleistungen bedacht wur-
den. Auch die ausgezahlten Summen waren teilweise beachtlich. Zu bedenken ist je-
doch, dass viele Entschädigungsleistungen in Form von Staatsanleihen ausgezahlt
wurden, um die Staatskasse zunächst zu entlasten. Wollten die Betroffenen direkt
über das Geld verfügen, so mussten sie ihre Anleihen veräußern, was zur Folge hatte,
dass sie den nominellen Gegenwert der Leistungen nicht immer in Anspruch nehmen
konnten.

Deutlich negativ zu bewerten ist jedoch folgender Aspekt: Die Betroffenen waren
allesamt Opfer staatlicher Gewalt geworden. Das demokratische Argentinien als
Rechtsnachfolger der Militärregierung hatte also in gewisser Weise eine Bringschuld
gegenüber den Opfern. Diese Bringschuld wurde in der Regel nicht eingelöst. Viel-
mehr mussten die Opfer ihre Rechte vor den Gerichten durchsetzen.

Ein weiterer kritischer Aspekt ist die Form der Entschädigung: Bis weit in die
2000er-Jahre bestanden die staatlichen Entschädigungsleistungen weitgehend aus fi-
nanziellen Zuwendungen (in der Regel Einmalzahlungen). Die heikle Frage der Ent-
schädigungen hatte in Argentinien das Potential, die Opferorganisationen zu spalten:
Für die einen waren die Entschädigungsleistungen eine willkommene Unterstützung,
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um den Alltag finanziell zu bewältigen, die anderen sprachen von „Blutgeld“ oder
„Schweigegeld“.

Mit der von den Opfern vielfach geforderten reparación integral, also einer Ent-
schädigungspolitik, die im Blick hat, wo für die Opfer im Alltag Probleme bestehen,
und die diese Probleme gezielt adressiert, hat die argentinische Entschädigungspolitik
wenig zu tun. Zu einer Form ganzheitlicher Entschädigung würden etwa folgende
Leistungen gehören: eine monatliche Summe, die das fehlende Einkommen kompen-
siert, Stipendien für die Kinder der Verschwundenen, medizinische und psychologi-
sche Unterstützung, symbolische Maßnahmen zur Anerkennung des Unrechts etc.

Gedenkpolitik
Das Thema Memoria gewann erst im Laufe der Zeit an Bedeutung. Bereits zu Beginn
der 2000er-Jahre begann auf gesellschaftlicher und kultureller Ebene der Diskurs um
die angemessene Erinnerung und die Deutungshoheit hinsichtlich der jüngsten Ver-
gangenheit.140 Es war die Regierung Kirchner, die das Gedenken zum Thema der Poli-
tik machte und durch gezielte Gedenkstättenarbeit versuchte, die Gräuel der Vergan-
genheit im kollektiven Gedächtnis der Nation abzusichern. Hierbei kommt der
Regierung das Verdienst zu, dass sie einerseits für die Kosten und die Erhaltung der
Gedenkstätten aufkommt und andererseits die konkrete Ausgestaltung auf lokaler
Ebene mit den Betroffenen und Zeitzeugen erarbeitet. Wenngleich die ESMA in Bue-
nos Aires die zentrale Gedenkstätte ist, konnte mit der Dezentralisierung der Gedenk-
arbeit und der Errichtung von Gedenkstätten in allen Landesteilen ein gesteigertes Be-
wusstsein für die Thematik erreicht werden.

Archive und Aktenzugang
Auch in Hinblick auf den Zugang zu den relevanten Quellen hat sich in den vergange-
nen Jahren Vieles getan. Wiederholten die Streit- und Sicherheitskräfte über Jahre ge-
betsmühlenartig, dass es keine Akten und keine Archive gäbe, so wurden nun doch
etliche Archivbestände entdeckt, erschlossen und für die Justiz, Presse und Forschung
zugänglich gemacht. Mit der Einrichtung des Archivo Nacional de la Memoria wurde
auch eine zentrale Archiverwaltung und -koordinierung geschaffen. Das sind unleug-
bare Fortschritte. Zugleich muss man aber konstatieren, dass es an einer systematisie-
renden Erfassung der Bestände, an ihrer (digitalen) Zusammenführung und über-
haupt der Digitalisierung mangelt. Ebenso fehlen bislang klare Strategien für die
Bewahrung der Archive der Menschenrechts- und Opferorganisationen.
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Gesellschaftlicher Umgang mit der Diktatur
Insgesamt besteht in Argentinien ein breiter gesellschaftlicher Konsens hinsichtlich
des Staatsterrorismus. Es gibt kaum Leugner und nur wenige Revisionisten und Relati-
vierer. Einen wichtigen Grundstein hierfür hat gewiss die CONADEP gelegt. Aber auch
das unermüdliche Reklamieren von Verdad y Justicia durch die Opfer und die Men-
schenrechtsbewegung hielt das Thema über Jahrzehnte im öffentlichen Bewusstsein.
Hierin liegt gewiss ein Teil der Tragik der Rolle der Opfer: Das Leid, das sie erfahren
haben, kann kaum wieder ausgeglichen werden. Ihre Unzufriedenheit ist die Ursache
dafür, dass ihre Anliegen immer wieder auf der gesellschaftlichen und politischen
Agenda erscheinen. Dadurch ist die Gesellschaft gehalten, sich immer wieder mit der
Vergangenheit auseinanderzusetzen. Während die Gesellschaft daran reifen kann,
stellt dieser Prozess für die Opfer eine große Belastung dar.

Die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der Diktatur fand aber auch ihren
Niederschlag in Kunst und Kultur. Dabei wurden unterschiedlichste Facetten der Dik-
tatur beleuchtet. Zugleich diente die Diktatur auch immer wieder als Hintergrundfolie
für fiktionale Erzählungen. Auch dies scheint ein wichtiger Schritt zu sein: Die Dikta-
tur ist nicht nur explizites Thema der kulturellen Auseinandersetzung, sondern wird
auch im Zusammenhang mit anderen Themen implizit mit behandelt.

Eine weitere wichtige Entwicklung in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung
mit der Diktatur ist die Ausweitung des Fokus: Es geht nicht mehr nur um die Grau-
samkeit des Militärs, sondern auch um die Entstehungsbedingungen der Gewalt, um
fördernde Faktoren, um nicht-militärische Akteure, um die Profiteure des Regimes
etc. Auch dies zeugt von einer immer umfassenderen und facettenreicheren Auseinan-
dersetzung mit dem Staatsterrorismus.

Die Erfahrung der jüngsten Militärdiktatur hat auch Auswirkungen auf das Ge-
schichtsbewusstsein der Nation. Das argentinische Nationalnarrativ ist geprägt von
kriegerischen Konflikten, militärischen Erfolgen, heldenhaften Generälen etc. Die Aus-
einandersetzung mit der Diktatur löste einen Prozess des kritischen Hinterfragens die-
ser Identitätskonstruktion aus. Deutlich wird dies etwa an den Kontroversen um die
Figur General Julio Rocas (1843–1914), der in der Nationalgeschichtsschreibung als „Er-
oberer Patagoniens“ gefeiert wurde. Dass bei dieser „Eroberung“ Patagoniens Tausen-
de Indigene getötet wurden, spielte hierbei keine Rolle. Im Kontext der Auseinander-
setzung mit der argentinischen Diktatur wurden die Verbrechen immer wieder als
Völkermord bezeichnet.141 Dieses Genozid-Paradigma wurde in der Folge auch für
eine kritische Neuinterpretation der argentinischen Geschichte genutzt. In diesem Zu-
sammenhang wurde etwa auch General Roca vom heroischen Eroberer und Zivilisie-
rer zum Völkermörder erklärt.142

342  Veit Straßner

141 Crenzel, „The Crimes of the Last Dictatorship“, S. 7–15.
142 Carlos Masotta, „Imágenes recientes de la ‚Conquista del Desierto‘: Problemas de la memoria en la
impugnación de un mito de origen“, in Runa: Archivo para las ciencias del hombre XXVI (2006), S. 225–



Die Erfahrungen mit dem Staatsterrorismus bieten aber nicht nur einen Deu-
tungsrahmen für die Vergangenheit Argentiniens, sondern auch für die Gegenwart. So
stellt etwa die Polizeigewalt in Argentinien immer noch ein Problem dar. Korruption,
fehlende Kontrollinstanzen und mangelnde Professionalität haben zur Folge, dass den
Mitgliedern der Sicherheitskräfte wenig Vertrauen entgegengebracht wird. Auch heu-
te noch verschwinden Personen, die von der Polizei in Gewahrsam genommen wur-
den. Solche Vorfälle bekommen vor dem Hintergrund der jüngsten Geschichte ein be-
sonderes Gewicht.143

Fazit
Der Fall Argentinien ist in vielfacher Hinsicht aufschlussreich und erhellend. Abschlie-
ßend seien einige Aspekte kurz genannt, die sich am Beispiel Argentiniens gut zeigen
lassen:

Die Art des Systemübergangs ist maßgeblich für die Möglichkeiten der Aufarbei-
tung der Vergangenheit. Im Fall Argentiniens handelte es sich eher um einen System-
kollaps als um einen paktierten und verhandelten Übergang. Für die Regierung Alfon-
sín boten sich somit zu Beginn gute Voraussetzungen für die Aufarbeitung der
Vergangenheit.

Eine frühe und umfassende Aufklärung der Verbrechen wie durch die CONADEP ist
wichtig, um den erforderlichen Rückhalt in der Bevölkerung zu erreichen. Ebenso
wird so die Basis geschaffen für eine klare Abgrenzung vom Vorgängerregime.

In Aufarbeitungsprozessen haben Handlungsbeschränkungen und politische Re-
striktionen eine wichtige Bedeutung. Gerade während der Regierungszeit Alfoníns
zeigte sich, dass die Streitkräfte als innenpolitischer Machtfaktor in der Lage waren,
als Veto-Akteure aufzutreten und etwa die strafrechtliche Aufarbeitung zu verhin-
dern. Hier wiederum muss die Regierung sorgsam abwägen, ob sie eher prinzipien-
treu und gesinnungsethisch ihr ursprüngliches Ziel weiterverfolgt, oder ob sie prag-
matisch-verantwortungsethisch auf den Druck reagiert.

Die Rolle der Opferorganisationen und der Menschenrechtsbewegung kann nicht
hoch genug eingeschätzt werden. Im Falle Argentiniens ist es im Wesentlichen diesen
Gruppen zu verdanken, dass Fortschritte im Bereich der Aufarbeitung erzielt werden
konnten. Sie waren über weite Strecken der vergangenen Jahrzehnte die treibenden
Kräfte – die oft genug die Regierung vor sich hergetrieben haben.

Deutlich wird auch die Rolle der Exekutive in Aufarbeitungsprozessen. Gerade der
Unterschied zwischen der vergangenheitspolitischen Strategie von Präsident Menem
und derjenigen der beiden Kirchner-Präsidenten macht deutlich, welche Fortschritte
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erzielt werden können, wenn das Agenda Setting vergangenheitspolitischer Themen
von Regierungsseite erfolgt und nicht von „unten“ erzwungen werden muss.

Aufarbeitungsprozesse haben eine bestimmte Phasenabfolge: Am Anfang stehen
zunächst oft drängende Fragen (wie etwa Haftentlassungen, Elitenaustausch etc.) so-
wie die Notwendigkeit der Aufklärung und Bestrafung im Mittelpunkt des Interesses.
Oft folgen Fragen der Entschädigung und Wiedergutmachung. Mit dem Voranschrei-
ten der Zeit spielen zunächst erinnerungspolitische und dann geschichtspolitische Fra-
gen eine Rolle. Oftmals ist es auch so, dass bestimmte Maßnahmen – wenngleich sie
von Anfang an gefordert wurden – erst später möglich werden. Hier spielen genera-
tionelle Aspekte sicherlich eine bedeutende Rolle. Dies zeigte sich in Argentinien bei
der Strafverfolgung.
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